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Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 
20.00 Uhr in der Aula „Kleinfeld“ 
 
 

Traktandenliste 
 
 

1. Protokoll der ordentlichen Rechnungsgemeindeversammlung vom Montag, 13. Juni 2016 
 

2. Wahl der Stimmenzählenden 
 

3. Gesamtsanierung Kleinfeldstrasse (Strasse, Wasserleitung, Kanalisation)  /  Bericht und 
Antrag des Gemeinderates  /  Beschlussfassung in der Sache sowie über ein Rahmen-
Kreditbegehren in Höhe von brutto Fr. 280‘000  
 

4. Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung (Änderungen §§ 37 und 83)  /  Bericht und 
Antrag des Gemeinderates  /  Beschlussfassung  
 

5. Anpassung des Konzessionsvertrages mit der Elektra Dulliken AG  /  Bericht und Antrag 
des Gemeinderates  /  Beschlussfassung 
 

6. Teilrevision der Gemeindeordnung (Änderung der Paragraphen 21, 26, 27, 28, 47, 48 und 
49)  /  Bericht und Antrag des Gemeinderates  /  Beschlussfassung 
 

7. Teilrevision des Finanzreglements (Änderung der Paragraphen 8, 9,12, 14, 15, 16 und 18)  
/  Bericht und Antrag des Gemeinderates  /  Beschlussfassung  
 

8. Budget 2017 / Anträge des Gemeinderates 
 

 Festsetzung der Höhe des Gemeindesteuerbezuges pro 2017 

 Festsetzung der Höhe der Feuerwehrersatzabgabe pro 2017 

 Festsetzung der Höhe der Hundetaxen pro 2017 

 Kenntnisnahme vom Stellenplan 2017 

 Genehmigung des Voranschlags pro 2017 

 Kenntnisnahme vom Investitionsprogramm pro 2017 

 
9. Mitteilungen / Verschiedenes 

 
 
 
 

Traktandum 1: Protokoll 
 
 
Das Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom Montag, 13. Juni 2016 ist im Sinne von 
§ 23 der Gemeindeordnung vom Büro der Gemeindeversammlung geprüft und genehmigt worden. 
 
 
Antrag: Es sei von der Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung 

vom 13. Juni 2016 Kenntnis zu nehmen 
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Traktandum 2: Wahl der Stimmenzählenden 
 
 
Die Versammlung wählt aus ihrer Mitte die nötige Anzahl Stimmenzählende. 
 
 
 
 

Traktandum 3: Gesamtsanierung Kleinfeldstr. (Strasse, Wasserleitung, 
Kanalisation)  /  Beschlussfassung in der Sache sowie 
über ein Rahmenkreditbegehren in Höhe von Fr. 280‘000 

 
 
Beilage 1 Situationsplan Kleinfeldstrasse 

 
 
Referent: Patrik Strahm, Ressortleiter Bau-, Planung und Infrastruktur 
 
 

Ausgangslage 
 
Die a.en Aare Energie AG ersetzt in der Stichstrasse Kleinfeld die bestehende elektrische Erschlies-
sung über Freileitungen durch eine neue Rohranlage im Strassenbereich. Im Rahmen dieser Arbeiten 
soll im betroffenen Abschnitt die Wasserleitung NW 100 mm aus dem Jahr 1939 durch eine neue 
Wasserleitung derselben Dimension inklusive aller Hausanschlüsse ersetzt werden. Weiter soll die 
Strasse im Anschluss an die Werkleitungsarbeiten gesamt saniert werden. Dies beinhaltet einen voll-
ständigen Koffer- und Belagsersatz sowie die Erneuerung der beidseitigen Randabschlüsse. Die je-
weiligen Werke übernehmen ihren Anteil am Strassenbau. Zudem ist die Kanalisationsleitung zwi-
schen Kontrollschacht 10.120.1 und Kontrollschacht 50.24 zu sanieren. Die Ausführung ist im kom-
menden Frühjahr geplant. Im Investitionsprogramm sind diese Arbeiten vorgesehen und mit einem 
Betrag von Fr. 280‘000.00 veranschlagt. 
 

Bauprojekt / Kostenvoranschlag 
 
Die Bau-, Planungs- und Umweltschutzkommission (BPUK) hat an ihrer Sitzung vom 06. Juli 2016 
das Ingenieurbüro Emch + Berger AG, Solothurn, mit der 1. Phase der Planungsarbeiten beauftragt, 
welche das Bauprojekt und die Submission umfasst.  
 
Das Bauprojekt mit Technischem Bericht und Kostenvoranschlag konnte zwischenzeitlich abge-
schlossen werden.  
 

Gesamtzusammenstellung der Baukosten 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Strassenbau  Fr. 60‘000.00 
Kanalisation  Fr. 40‘000.00 
Wasserleitung  Fr. 110‘000.00 
Projekt und Bauleitung  Fr. 21‘000.00 
Unvorhergesehenes (ca. 10%)  Fr. 25‘000.00 
 

8% MWSt. (gerundet)  Fr. 21‘000.00 
   

Total inkl. 8% MWST.  Fr.  277‘000.00 
 

Total notwendiger Kredit  Fr.  280’000.00 
 
Der Ersatz der Wasserleitungen ab NW 100 mm wird von der Solothurnischen Gebäudeversicherung 
(SGV) mit rund 23 % subventioniert. Aus diesem Grund darf für das gesamte Projekt mit einer SGV-
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Subvention von rund Fr. 18'000.00 gerechnet werden. Somit ist von Nettokosten von insgesamt rund 
Fr. 260‘000 auszugehen. 
 
Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
vom 12. Dezember 2016 wie folgt Antrag: 
 
 

Antrag: 
 

 Es sei dem Projekt „Sanierung der Kleinfeldstrasse mit Ersatz Wasserleitung und Sa-
nierung Abwasserleitung“ zuzustimmen. 
 

 Es sei hierfür ein Rahmenkreditbegehren in Höhe von Fr. 280‘000.00 zu sprechen. 
 

 Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 
 
 

Traktandum 4: Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung (Änderungen 
der §§ 37 und 83)  /  Bericht und Antrag des Gemeinderates  
/  Beschlussfassung 

 
 
Beilage 2 Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung 

 
 
Referent: Gemeindepräsident Walter Rhiner   
 
 
Anpassung der Ferienregelung § 37 DGO 
 
Anlässlich der Behandlung des Berichts über die personellen Belange des Jahres 2015 diskutierte 
der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 21. März 2016 die aktuelle Ferienregelung gemäss Dienst- 
und Gehaltsordnung. Im Rat wurde allgemein festgestellt, dass die aktuelle Ferienregelung mit einem 
Anspruch von 4 Wochen bis zum Alter 50 nicht mehr als konkurrenzfähig erachtet wird. In der Folge 
beauftragte der Gemeinderat die Finanzkommission, die Ferienregelung zu überprüfen und gegebe-
nenfalls einen Änderungsvorschlag zu unterbreiten. 
 
Gestützt auf den entsprechenden Bericht der Finanzkommission befasste sich der Gemeinderat an 
seiner Sitzung vom 04. Juli 2016 eingehend mit diesem Geschäft. Dabei zog er folgende Punkte in 
Erwägung: 
 

Die aktuelle Dulliker Regelung regelt gemäss § 37 DGO die Ferienansprüche wie folgt: 
 

bis 20 Jahre und Lernende darüber hinaus 25 Tage 
bis 50 Jahre 20 Tage 
bis 60 Jahre 25 Tage 
ab 60 Jahren 30 Tage 

 
In der Privatwirtschaft sieht man die unterschiedlichsten Regelungen, welche insbesondere 
bei den jüngeren Mitarbeitenden in aller Regel grosszügiger ist als diejenige von Dulliken. 
 
Die Ferienregelung des Bundes sieht wie folgt aus: bis 50 Jahre 25 Tage, bis 60 Jahre 30 
Tage und ab 60 Jahren 35 Tage 
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Der Gesamtarbeitsvertrag GAV des Kantons Solothurn regelt den Ferienanspruch wie folgt: 
bis  20 Jahre 25 Tage, bis 49 Jahre 23 Tage, bis 59 25 Tage, ab 60 Jahre 30 Tage 
 

Bei Vorstellungsgesprächen muss immer wieder festgestellt werden, dass die Gemeinde Dulliken mit 
der heutigen Ferienregelung - gerade bei den jungen Angestellten - nicht mehr konkurrenzfähig ist. 
Desweitern ist es bei den langjährigen Mitarbeitenden, die ihr Besoldungsmaximum erreicht haben, 
ein Thema, dass die Löhne seit 2009 keine Erhöhung mehr erfahren haben, und dass mit einer etwas 
grosszügigeren Ferienregelung ein positives Zeichen gesetzt würde. Der Gemeinderat erachtet eine 
generelle Erhöhung der Ferienansprüche als angebracht. Allerdings spricht er sich für eine moderate 
Anpassung aus. Die Ratsmitglieder sind, dem Antrag der Finanzkommission folgend, übereinstim-
mend der Auffassung, dass eine Erhöhung um 3 Ferientage bei allen Alterskategorien richtig und 
angezeigt wäre. 
 
Hinsichtlich der finanziellen Aspekte dieser Massnahme geht der Gemeinderat davon aus, dass die 
resultierende Reduktion der Arbeitszeiten weitestgehend durch unser Gleitzeitmodell aufgefangen 
würde, so dass praktisch keine Zusatzkosten anfallen sollten. Schliesslich machen die 3 zusätzlichen 
Ferientage gemessen an der Jahresarbeitszeit von 220 Tagen lediglich 1,4% aus, pro Arbeitstag also 
knapp 7 Minuten. Einzig bei den im Stundenlohn Entschädigten, welche als Folge der grosszügigeren 
Ferienregelung in den Genuss eines etwas höheren Stundenlohn-Ansatzes kämen, ergäben sich ge-
ringfügige Mehrkosten. 
 
Es drängen sich als Folge der Änderungen der Ferienregelung beim Paragraphen 37 der Dienst- und 
Gehaltsordnung entsprechende Anpassungen auf (gemäss beiliegendem Entwurf für eine Teilrevision 
der DGO). 
 
Anpassung Honorierung Chargen Betriebskommission § 83.1 DGO 
 
Bereits im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat bei der Betriebskommission im Sinne einer Übergangs-
regelung die Honorierung der Chargierten den veränderten Gegebenheiten angepasst. Seit Festle-
gung der Honoraransätze in der DGO sind die Aufgaben unter den Mitgliedern neu verteilt worden, 
weshalb die Regelung gemäss DGO dem tatsächlichen Aufwand der einzelnen Akteure nicht mehr 
gerecht wurde. – Aufgrund der eingetretenen Veränderungen gab es keinen Grund mehr, dem Vize-
präsidium ein Honorar auszurichten. Weiter war auch das Honorar für das Aktuariat im Vergleich zur 
Entschädigung der Hallenverantwortlichen bei der veränderten Arbeitsteilung zu gross geworden. Die-
ses soll auf Fr. 1‘260.00 reduziert werden. Demgegenüber war die Entschädigung der Hallenverant-
wortlichen, welche immer mehr gefordert wurde, deutlich zu tief. Um sich verändernden Gegebenhei-
ten künftig Rechnung zu tragen, wurde ein Honorarpool von Fr. 1'450.00 eingerichtet. Jedes BeKo-
Mitglied führt in Zukunft über seinen Aufwand Buch und die Kommission legt Ende Jahr fest, wie das 
Geld aus dem Honorarpool unter den Berechtigten verteilt wird. 
 
Anpassung Honorierung Chargen Bundesfeierkomitee § 83.1 DGO 
 
Gemäss den Bestimmungen nach § 83 der Dienst- und Gehaltsordnung kommt das Präsidium des 
Bundesfeierkomitees lediglich in den Genuss eines festen Honorars von Fr. 500 pro Jahr. Der Ge-
meinderat hatte sich an seiner Sitzung vom 3. November 2014 mit dieser vergleichsweise bescheide-
nen Entschädigungsregelung befasst und beschlossen, das Präsidium des Bundesfeierkomitees in 
gleicher Weise mit Fr. 1‘720 pro Jahr zu entschädigen, wie dies bei ähnlich gelagerten Kommissionen 
der Fall ist. Im Zuge der diesjährigen Budgetberatungen dehnte der Rat diese Übergangsregelung 
auch auf das Aktuariat aus, welches nach dem Willen des Gemeinderates in Zukunft mit einem Jah-
reshonorar von Fr. 500 entschädigt werden soll. 
 
Anpassung § 83.1 wegen Neuorganisation der KESB 
 
Mit der Kantonalisierung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erübrigt sich die Funktion „Ak-
tuar/in regionale Vormundschafts- und Sozialbehörde oberes Niederamt“. Die entsprechende Hono-
rar-Regelung im § 83 DGO kann ersatzlos gestrichen werden. 
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Der Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 mit diesem Geschäft befasst. 
Einstimmig und ohne Enthaltungen unterbreitet er der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 
2016 wie folgt 
 
 

Antrag 
 

 Es sei einer generellen Erhöhung der Ferienansprüche beim Verwaltungs- und Be-
triebspersonal und den im Stundenlohn Entschädigten um 3 Tage pro Jahr (Basis 
100%-Pensum) zuzustimmen. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO das Honorar für das Vizepräsidium der Betriebskommission 
in Höhe von Fr. 300.00 zu streichen. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO das Honorar für das Aktuariat der Betriebskommission von 
bisher Fr. 2‘250.00 auf Fr. 1‘260.00 zu senken. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO Honorarpool von Fr. 1‘450.00 vorzusehen, über dessen Auf-
teilung die Betriebskommission befindet. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO das Honorar für das Präsidium des Bundesfeierkomitees von 
bisher Fr. 500 auf neu Fr. 1‘720 anzuheben. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO ein Honorar von 500 Franken für das Aktuariat des Bundes-
feierkomitees vorzusehen. 
 

 Es sei im § 83.1 DGO die Honorarregelung für die Funktion „Aktuar/in regionale 
Vormundschafts- und Sozialbehörde oberes Niederamt“ ersatzlos zu streichen. 
 

 Es sei der Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung gemäss Beilage 2 zuzu-
stimmen. 

 

 Es seien die Neuerungen der Dienst- und Gehaltsordnung auf den 1. Januar 2017 
in Kraft zu setzen. 

 

 Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 
 
 

Traktandum 5: Anpassung des Konzessionsvertrages mit der Elektra 
Dulliken AG  /  Bericht und Antrag des Gemeinderates  /  
Beschlussfassung 

 
 
Beilage 3 Entwurf Konzessionsvertrag 

 
 
Referent: Gemeindepräsident Walter Rhiner  
 
 
Ausgangslage 
 
Die Einwohnergemeinde Dulliken steht mit der Elektra Dulliken AG, welche sich zu 100% in ihrem 
Besitz befindet, hinsichtlich der finanziellen Abgeltung der Nutzung des öffentlichen Grundes in einem 
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vertraglichen Verhältnis. Der Verwaltungsrat der Elektra Dulliken AG hat nun eine Unstimmigkeit in 
diesem Konzessionsvertrag, datierend vom 17. Dezember 2007 (GR-Beschluss vom 26.11.2007) 
festgestellt, welche beseitigt werden muss. Die prozentuale Ablieferung einer Konzessionsabgabe 
widerspricht ebenso dem eidgenössischen Stromversorgungsgesetz (StromVG) wie die Gewährung 
von Rabatten auf dem Stromverbrauch der Gemeindeliegenschaften. 
 
In der Praxis wurden die entsprechenden Anpassungen an die neuen gesetzlichen Gegebenheiten 
fristenkonform bereits vor geraumer Zeit vollzogen. Die Korrektur des Vertrages unterblieb dann al-
lerdings. 
 

Aktueller Wortlaut Artikel 4 / Konzessionsabgabe 
 
Für die Einräumung der Sondernutzungskonzession gemäss Art. 3 bezahlt die ELEKTRA der Gemeinde jährlich eine Konzes-
sionsabgabe. Diese beträgt 5,00% der anrechenbaren Gesamteinnahmen der ELEKTRA, mindestens jedoch CHF 175'000.--. 
 
Als anrechenbare Gesamteinnahmen der ELEKTRA gelten: 
 
1.) die Gesamteinnahmen der Gesellschaft aus Lieferung von Elektrizität sowie Rückvergütungen an die auf dem Gebiet der 

Gemeinde liegenden Verbraucher, vermindert um die Einnahmen aus: 
a) gemeindeeigenen Strombezügen, auf welchen die Gesellschaft der Gemeinde einen Rabatt von 20 % einräumt; 
b) Baustromversorgungen; 
c) Lieferungen an die Industrie und Abnehmer mit Spezialtarifen, deren durchschnittlicher kWh-Preis es nicht erlaubt, noch 

eine Vergütung auszurichten; 
d) nicht einkassierbaren Rechnungen. 
 
2.) die Rückvergütungen, die sie gestützt auf den Netzpachtvertrag vom 20. August 2007 mit der AVAG erhält (Rückvergütun-

gen aus Rechnungsbeträgen an Hochspannungskunden). 
 
Die jährliche Konzessionsabgabe wird jeweils per 30. Juni zur Zahlung fällig (Verfalltermin). Verspätete Zahlungen werden mit 
einem Verzugszins von 5% belastet. 
 
Die Parteien können erstmals per 01. Januar 2013 die Anpassung der Konzessionsabgabe an veränderte Rahmenbedingun-
gen verlangen. 
 
Aktueller Wortlaut Artikel 15 / Dauer 
Diese Konzession dauert – vorbehältlich der Genehmigung durch die zuständigen Gemeindeorgane – ab Unterzeichnungsda-
tum bis zum 31. Dezember 2012, rückwirkend ab 1.1.2007. 
 
Wird der Vertrag nicht mit eingeschriebenem Brief gekündigt, der bis zum 30. Juni 2012 beim anderen Vertragspartner einge-
troffen sein muss, bleibt er mit der gleichen Kündigungsfrist (sechs Monate, 30. Juni eintreffend) für jeweils ein weiteres Jahr in 
Kraft. 

 

In Anlehnung an den neuen Netzpachtvertrag vom 28.5.2013 sollten die Bestimmungen nun wie 
folgt lauten: 
 

Artikel 4 / Konzessionsabgabe 
 
Für die Einräumung der Sondernutzungskonzession gemäss Art. 3 bezahlt die ELEKTRA der Gemeinde jährlich eine Konzessi-
onsabgabe. Diese errechnet sich aus der Multiplikation des Ansatzes von 1.0732 Rp./kWh (exkl. MWSt) mit der durch die 
AVAG im Gemeindegebiet von Dulliken auf der Netzebene 7 abgegebenen Energie (Netzpachtvertrag AVAG/Elektra vom 
28.5.2013 / Art. 7). 
 
Die jährliche Konzessionsabgabe wird jeweils per 30. Juni zur Zahlung fällig (Verfalltermin). Verspätete Zahlungen werden mit 
einem Verzugszins von 5% belastet. 
 
Die Parteien können erstmals per 1. Januar 2018 die Anpassung der Konzessionsabgabe an veränderte Rahmenbedingungen 
verlangen, dies unter Einhaltung gleichen Fristregelung, wie sie für die Kündigung des Vertrages gilt (siehe Art. 15). 
 
Artikel 15 / Dauer / Kündigung 
 
Diese Konzession dauert bis zum 31. Dezember 2019, rückwirkend ab dem 1. Januar 2016. 
 
Wird der Vertrag nicht mit eingeschriebenem Brief gekündigt, der bis zum 30. Juni 2019 beim anderen Vertragspartner einge-
troffen sein muss, bleibt er mit der gleichen Kündigungsfrist (sechs Monate, 30. Juni eintreffend) für jeweils ein weiteres Jahr in 
Kraft. 

 
Der Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 30. Mai 2016 abschliessend mit diesem Ge-
schäft befasst. Einstimmig und ohne Enthaltungen stellt er der Gemeindeversammlung vom 12. De-
zember 2016 wie folgt 
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Antrag 
 

 Es sei den erwähnten Anpassungen des Konzessionsvertrages mit der Elektra Dulliken 
AG zuzustimmen. 
 

 Es sei dem neuen Konzessionsvertrag mit der Elektra Dulliken AG gemäss Beilage 3 
dieser Botschaft zuzustimmen. 
 

 Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen 
 
 
 
 

Traktandum 6: Teilrevision der Gemeindeordnung (Änderung der §§ 21, 
26, 27, 28, 47, 48 und 49)  /  Bericht und Antrag des Ge-
meinderates  /  Beschlussfassung 

 
 
Beilage 4 Entwurf Teilrevision der Gemeindeordnung (Änderung der Paragraphen 21, 26, 27, 47, 48 und 49) 

 
 
Referent: Gemeindepräsident Walter Rhiner  
 
 
Änderung wegen der Einführung von HRM2 
 
Per 1. Januar 2016 wurde bei den Einwohnergemeinden das neue Rechnungsmodell HRM2 einge-
führt. Entsprechend wurden die diesbezüglichen Änderungen im Gemeindegesetz vom 16. Februar 
1992 (GG; BGS 131.1) per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. In § 217sexies Abs. 1 GG ist festgehalten, 
dass die Gemeinden ihre Vorschriften innert zweier Jahren seit Inkrafttreten der Teilrevision vom 5. 
November 2014 anzupassen haben. Somit sind die betroffenen Gemeindereglemente bis spätestens 
am 31. Dezember 2017 anzupassen. Bei unserer Gemeindeordnung drängen diverse rein redaktio-
nelle Anpassungen auf. So wird der Begriff „Voranschlag“ generell durch den Begriff „Budget“ ersetzt. 
Und es heisst bei der Rechnungsprüfung nicht mehr „externe Fachstelle“ sondern „externe Revisions-
stelle“. 
 
Konkret drängen sich bei den §§ 21 lit. b, 26.4 lit. b, 47, 48 und 49 der Gemeindeordnung entspre-
chende Anpassungen auf, wie aus dem beiliegendem Entwurf für eine Teilrevision der Gemeindeord-
nung (Beilage 4) zu ersehen ist. 
 
Anpassung der Finanzkompetenz 
 
Im Zusammenhang mit der Behandlung der Jahresabschlüsse muss sich die Gemeindeversammlung 
vermehrt mit Nachtragskreditbegehren zwischen 75‘000 und 100‘000 Franken für jährlich wiederkeh-
rende Ausgabe-Positionen befassen. Dabei handelte es sich weitestgehend um Ausgaben, die im 
Einzelnen bereits durch Beschlüsse sanktioniert oder durch übergeordnetes Recht vorgegeben sind. 
Im Interesse einer vertretbaren Vereinfachung und auch mit Rücksicht auf die heute veränderten Be-
dürfnisse möchte der Gemeinderat die Finanzkompetenz für Nachtragskreditbegehren im Zusam-
menhang mit jährlich wiederkehrenden Ausgabe-Positionen nach § 21 lit. c und § 26.4 lit. c der Ge-
meindeordnung auf 100‘000 Franken erhöhen. 
 
Das Gleiche gilt auch für Nachtragskredite im Zusammenhang mit Investitionen. Hier darf der Ge-
meinderat aktuell Kreditüberschreitungen von höchstens 100‘000 Franken selber genehmigen. Grös-
sere Überschreitungen bedürfen zwingend der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung. Auch 
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hier möchte der Gemeinderat den Ablauf vereinfachen und die Finanzkompetenz für Nachtragskre-
ditbegehren bei Investitionsabrechnungen nach § 21 lit. e und § 26.4 lit. e der Gemeindeordnung auf 
200‘000 Franken erhöhen. 
 
Selbstverständlich werden solche Sachverhalte auch in Zukunft offen mit dem Jahresabschluss aus-
gewiesen, jedoch entfällt die separate Traktandierung respektive Beschlussfassung. 
 
Verkleinerung der Jugendkommission von 7 auf 5 Mitglieder 
 
Aufgrund der Probleme bei der Rekrutierung, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 
beschlossen, der Gemeindeversammlung unter § 28.1 lit. i der Gemeindeordnung eine Verkleinerung 
der Jugendkommission vorzunehmen. Deren Mitgliederzahl soll von 7 auf 5 reduziert werden. Nach 
Rücksprache und im Einvernehmen mit den Kirchen soll darauf verzichtet werden, dass in der Ju-
gendkommission die Kirchen zwingend mit 2 Mitgliedern vertreten sind. 
 
 
Regelung der Ressortzuteilung im Gemeinderat 
 
Die aktuelle Regelung des Ablauf für die Ressortzuteilung im Gemeinderat (§ 27.3 GO) lautet wie 
folgt: 
 

Die Zuteilung erfolgt durch den Gemeinderat, wobei Eignung und Neigung der einzelnen Mitglieder berücksichtigt werden sollen. 
Kann keine Einigung erzielt werden, so gilt das Anciennitätsprinzip (nach Dienstalter). 

 
Einerseits erfolgt also die Zuteilung durch den Gemeinderat, andererseits gilt aber das Anciennitäts-
prinzip. Darin besteht ein gewisser Widerspruch. Nach dem Dafürhalten des Gemeinderates muss in 
der Gemeindeordnung klar geregelt sein, wer schlussendlich für die Ressortzuteilung zuständig ist. 
Nach übereinstimmender Meinung aller Ratsmitglieder sollte diese Kompetenz beim Gemeinderat 
liegen und nicht beim einzelnen Ratsmitglied. Er schlägt der Gemeindeversammlung deshalb fol-
gende Regelung unter § 27.3 der Gemeindeordnung vor: 

 
Die Zuteilung der Ressorts erfolgt einvernehmlich, wobei Eignung und Neigung der einzelnen Mitglieder sowie deren Amtserfah-
rung berücksichtigt werden sollen. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Gemeinderat. 

 
Zuständigkeit für den Abschluss von Konzessionsverträgen 
 
Nach den Bestimmungen der aktuellen Fassung der Gemeindeordnung (§ 26 lit. f) liegt die Zustän-
digkeit für Konzessionsverträge nicht beim Gemeinderat sondern bei der Gemeindeversammlung. 
 

er (der Gemeinderat) schliesst Verträge über die Einräumung von Dienstbarkeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften sowie 
Baurechtsverträge ab, letztere jedoch bloss in der Höhe seiner Finanzkompetenz; 

 
Anlässlich der Behandlung der sich aufdrängenden Anpassungen beim Konzessionsvertrag mit der 
Elektra Dulliken AG hat sich der Gemeinderat auch mit der Frage befasst, ob es sachdienlich ist, dass 
die Zuständigkeit für den Abschluss von Konzessionsverträgen bei der Gemeindeversammlung liegt. 
Diese Regelung hat nämlich zur Folge, dass sich aufdrängende Vertragsanpassungen zwingend der 
Gemeindeversammlung unterbreitet werden müssen. Dadurch treten Verzögerungen ein, weil es sich 
in der Regel nicht rechtfertigen lässt, für ein solches Geschäft eine ausserordentliche Gemeindever-
sammlung einzuberufen. 
 
Aus diesem Grund schlägt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vor, die Zuständigkeit für 
den Abschluss von Konzessionsverträgen dem Gemeinderat zuzuweisen und die Bestimmungen un-
ter § 26 lit. f der Gemeindeordnung wie folgt zu ändern: 
 

er (der Gemeinderat) schliesst Verträge über die Einräumung von Dienstbarkeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften sowie 
Baurechts- und Konzessionsverträge ab; Baurechtsverträge jedoch bloss in der Höhe seiner Finanzkompetenz 
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Der Gemeinderat hat sich anlässlich verschiedener Sitzung mit diesen Revisionpunkten befasst. Er 
stellt der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 wie folgt 
 
 

Antrag: 
 

 Es sei der im Zusammenhang mit der Einführung des neuen harmonisierten Rech-
nungsmodells HRM2 stehenden Revision der §§ 21 lit. b, 26.4 lit. b, 47, 48 und 49 der 
Gemeindeordnung zuzustimmen. 
 

 Es sei der im Zusammenhang mit der Erhöhung der Finanzkompetenzen des Gemein-
derates stehenden Revision des § 21 lit. c und lit. e sowie des § 26.4 lit. c und e der 
Gemeindeordnung zuzustimmen. 
 

 Es sei der im Zusammenhang mit der Verkleinerung der Jugendkommission auf 5 Mit-
glieder stehenden Revision des § 28.1 lit. i der Gemeindeordnung zuzustimmen 
 

 Es sei der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Ressortzuteilung des Gemein-
derates stehenden Revision des § 27.3 der Gemeindeordnung zuzustimmen 
 

 Es sei der im Zusammenhang mit Zuweisung der Zuständigkeit für den Abschluss von 
Konzessionsverträgen an den Gemeinderat stehende Revision des § 26 lit. f der Ge-
meindeordnung zuzustimmen. 
 

 Es seien dem beiliegenden Entwurf für die Teilrevision der Gemeindeordnung (Bei-
lage 4) zuzustimmen. 
 

 Es seien die Neuerungen der Gemeindeordnung auf den 1. Januar 2017 in Kraft zu set-
zen. 
 

 Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 
 
 

Traktandum 7: Teilrevision des Finanzreglements (Änderung der §§ 8, 9, 
12, 14, 15, 16 und 18)  /  Bericht und Antrag des Gemein-
derates  /  Beschlussfassung 

 
 
Beilage 5 Entwurf Teilrevision des Finanzreglements (Änderung der §§ 8, 9, 12, 14, 15, 16 und 18) 

 
 
Referent: Gemeindepräsident Walter Rhiner  
 
 
Redaktionelle Anpassungen 
 
Per 1. Januar 2016 wurde bei den Einwohnergemeinden das neue Rechnungsmodell HRM2 einge-
führt. Entsprechend wurden die diesbezüglichen Änderungen im Gemeindegesetz vom 16. Februar 
1992 (GG; BGS 131.1) per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. In § 217sexies Abs. 1 GG ist festgehalten, 
dass die Gemeinden ihre Vorschriften innert zweier Jahren seit Inkrafttreten der Teilrevision vom 5. 
November 2014 anzupassen haben. Somit sind die betroffenen Gemeindereglemente bis spätestens 
am 31. Dezember 2017 anzupassen. Bei unserem Finanzreglement drängen sich wegen der Einfüh-
rung von HRM2 diverse rein redaktionelle Anpassungen bei den §§ 12, 14, 15, 16 und 18 auf. So wird 
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der Begriff „Voranschlag“ generell durch den Begriff „Budget“ ersetzt und der Begriff „Laufende Rech-
nung“ durch “Erfolgsrechnung“. – Im § 8 des Finanzreglements muss die Ressortbezeichnung der 
Begrifflichkeit der Gemeindeordnung angepasst werden (bisher „Finanzverwaltung“ neue „Finanzen“). 
 
Beim § 9 des Finanzreglements ist der Abgabetermin für den Finanzplan den veränderten Gegeben-
heiten anzupassen (neu Ende Oktober). Zudem ist zu ergänzen, dass der Finanzplan nicht nur die 
Entwicklung der Nettoschuld sondern auch des Nettovermögens abzubilden hat. 
 
 
Der Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 mit diesem Geschäft befasst. Er 
stellt der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 wie folgt 
 
 

Antrag: 
 

 Es sei der Teilrevision des Finanzreglements (Änderung der §§ 8, 9, 12, 14, 15, 16 und 
18) gemäss Beilage 5 dieser Botschaft zuzustimmen. 
 

 Es seien die Neuerungen des Finanzreglements auf den 1. Januar 2017 in Kraft zu set-
zen. 
 

 Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 
 
 

Traktandum 6: Budget pro 2017 
 

Festsetzung der Höhe des Gemeindesteuerbezuges pro 2017 
Festsetzung der Höhe der Feuerwehrersatzabgabe pro 2017 
Festsetzung der Höhe der Hundetaxen pro 2017 
Kenntnisnahme vom bewilligten Stellenplan pro 2017 
Genehmigung des Voranschlages pro 2017 
Kenntnisnahme vom Investitionsprogramm pro 2017 

 
 
Separate Beilage: Budget 2017 mit diversen Beilagen 
 
Beilage 6 vom Gemeinderat genehmigter Stellenplan pro 2017 

 
 
Referenten: Martin Henzmann, Ressortleiter Finanzen 
 Andreas Gervasoni, Bereichsleiter Finanzen 
 
 
Es wird auf das Budget pro 2017 mit dem umfassendem schriftlichen Bericht und den diversen Beila-
gen verwiesen. Diese Unterlagen stellen einen integrierenden Bestandteil dieser Botschaft dar. Das 
Budget pro 2017 wurde nach eingehender Vorberatung durch die Finanzkommission anlässlich der 
Gemeinderatssitzung vom 7. November 2016 im Detail behandelt und zu Handen der Gemeindever-
sammlung gutgeheissen. 
 
Gestützt auf den vorliegenden Bericht und die entsprechenden Unterlagen, stellt der Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 einstimmig wie folgt 
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Antrag: 
 

 Es sei der Steuerfuss für natürliche Personen pro 2017 auf unverändert 119 Punk-
ten zu belassen. 
 

 Es sei der Steuerfuss für juristische Personen pro 2017 auf unverändert 89 Punk-
ten zu belassen. 
 

 Es sei die Höhe der Feuerwehrersatzabgabe pro 2017 auf unverändert 15% zu be-
lassen, wobei die Minimal- und Maximalansätze gemäss Gebäudeversicherungs-
gesetz zur Anwendung gelangen (Fr. 20.00 bis Fr. 400.00, resp. Fr. 10.00 bis 
Fr. 200.00) 
 

 Es sei die Hundesteuer pro 2017 auf unverändertem Niveau von Fr. 120.00 pro Tier 
zu belassen 

 

 Es sei vom genehmigten Stellenplan pro 2017 Kenntnis zu nehmen. 
 

 Es sei das vorliegende Budget pro 2017 zu genehmigen und der Gemeinderat mit 
dem Vollzug zu beauftragen 
 

 Es sei vom Investitionsprogramm pro 2017 Kenntnis zu nehmen 
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Traktandum 7: Mitteilungen, Verschiedenes 
 
 
Der Gemeindepräsident wird die Gelegenheit nutzen, um die Versammlung über aktuelle Themen 
und Geschäfte zu orientieren: 
 
Unter diesem Traktandum sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger herzlich eingeladen, allfällige 
Anliegen der Versammlung mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird traditionsgemäss ein Apéro offeriert, der Gelegen-
heit zum geselligen Meinungsaustausch bietet. 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Wir bitten Sie, den vorstehenden Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen und danken im Voraus 
für Ihr Erscheinen an der Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Dezember 2016 um 20.00 Uhr in 
der Aula „Kleinfeld“ Dulliken. 
 
Der Gemeinderat wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit und alles Gute im neuen Jahr. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Einwohnergemeinde Dulliken 
Für den Gemeinderat 
 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

Walter Rhiner Andreas Gervasoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen erwähnt 
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Beilage 2 
Revisionsentwurf 

§ 37 und § 83 

  
 
Dienst- und Gehalts-

ordnung 
 
 
 

 
 

gültig ab 1. September 2013 
 
 

gültig ab 1. Januar 2017 
 
 
 
 
 

Einwohnergemeinde Dulliken 
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§ 37 Ferien  Die Mitarbeitenden haben bei einem vollen Pensum wie folgt Anspruch auf be-
zahlte Ferien: 
 

 Mitarbeitende bis zur Vollendung des 20. Altersjahres 
sowie Lernende darüber hinaus 5 Wochen 28 Tage 

 Mitarbeitende vom 21. bis zur Vollendung des 49. Altersjahres 4 Wochen 23 Tage 

 Mitarbeitende vom 50. bis zur Vollendung des 59. Altersjahres 5 Wochen 28 Tage 

 Mitarbeitende ab dem 60. Altersjahr 6 Wochen 33 Tage 
 

Stichtag ist jeweils der 1. Januar. 
 

Bei Teilzeitangestellten reduziert sich dieser Anspruch proportional zum Ar-
beitspensum. 
 

Die Details des Vollzugs regelt der Gemeinderat in der Personalverordnung. 

 
 

§ 83 1. Honorare   Beamte, Kommissionsmitglieder, Funktionäre und Chargierte haben Anspruch 
auf eine finanzielle Entschädigung für ihre Tätigkeiten. 
 

Es gilt folgende Regelung: 
 

Honorare 
  Betrag Fr. 
 

Gemeindepräsident/in  76'470.00 
Gemeindevizepräsident/in 2'900.00 
Ressortleiter/in Bildung 5'800.00 
Ressortleiter/in Bau, Planung und Infrastruktur 5'800.00 
Ressortleiter/in Öffentliche Sicherheit 4'350.00 
Ressortleiter/in Finanzen 4'350.00 
Ressortleiter/in Kultur und Jugend 2'900.00 
Ressortleiter/in Öffentlichkeitsarbeit 2'900.00 
Friedensrichter/in  2'500.00 
Präsident/in Rechnungsprüfungskommission 3'410.00 
Aktuar/in Rechnungsprüfungskommission 1'380.00 
Präsident/in Bau-, Planungs- und Umweltschutzkommission 6'000.00 
Verantwortliche/r Umwelt  1'000.00 
Präsident/in Finanzkommission  3'000.00 
Präsident/in Wahlbüro  780.00 
Präsident/in Betriebskommission  2'020.00 
Vizepräsident/in Betriebskommission 300.00 
Aktuar/in Betriebskommission  2'250.00 1‘260.00 
Honorarpool Betriebskommission  1‘450.00 
Präsident/in Kultur- und Bibliothekkommission 1'720.00 
Aktuar/in der Kultur- und Bibliothekkommission 1'050.00 
Präsident/in Schulzahnpflegekommission 300.00 
Aktuar/in Schulzahnpflegekommission 300.00 
Ortspilzexperte/in  5'240.00 
Präsident/in Feuerwehrkommission, FW-Kommandant/in 6'480.00 
Aktuar/in Feuerwehrkommission, FW-Fourier/in 3'240.00 
Honorarpool übrige Chargen Feuerwehr 11'180.00 
Präsident/in Fachkommission Bildung 2'000.00 
Präsident/in Musikkommission  4'290.00 
Aktuar/in Musikkommission  1'380.00 
Materialverwalter/in Musikkommission 600.00 
Präsident/in Bundesfeierkomitee  500.00 1‘720.00 
Aktuar/in Bundesfeierkomitee  500.00 
Präsident/in Redaktionskommission  1'720.00 
Aktuar/in Redaktionskommission  300.00 
Präsident/in Jugendkommission  1'720.00 
Aktuar/in Jugendkommission  600.00 
Betreuer/in Jugendtreff "Avalon"  3'600.00 
Honorarpool Jugendkommission  1'500.00 
Präsident/in regionale Sozialbehörde oberes Niederamt SON (Soziales) 8'000.00 
Aktuar/in regionale Vormundschafts- und Sozialbehörde oberes  
Niederamt SON   nach Aufwand 
Präsident/in EDV-Kommission  nach Aufwand 
Aktuar/in EDV-Kommission  nach Aufwand 
 
 

Diese Beträge basieren auf einem Teuerungsstand per Ende August 2006 von 112,2 
Punkten des Landesindex für Konsumentenpreise (Basis Mai 1993 = 100 Punkte). 

 
    

 



 

 

Konzessionsvertrag Beilage 3 
 
 
 

Zwischen der Einwohnergemeinde Dulliken, 4657 Dulliken,  
 handelnd durch die gesetzlichen Organe, vertreten durch den Gemeinde-

präsidenten, Herr Theophil Frey, und den Gemeindeschreiber, Herr An-

dreas Gervasoni 
 (nachfolgend Gemeinde genannt) 

  
  Konzedentin 

 

 
und der Elektra Dulliken AG, alte Landstrasse 3, 4657 Dulliken,  

 handelnd durch den Verwaltungsrat, vertreten durch den Verwaltungsrats-
präsidenten, Herr Theophil Frey, und den Vizepräsidenten des Verwal-

tungsrates, Herr Martin Wyss 
 (nachfolgend ELEKTRA genannt) 

  Konzessionärin 

 
 

betreffend Versorgung des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie sowie Nutzung 
des öffentlichen Grundes auf Gemeindegebiet Dulliken für elektrische Lei-

tungen und Anlagen. 

 

 

   

  
 Präambel 

 
 Gestützt auf § 5.6 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Dulliken 

und § 2 und § 3 des Reglements vom 18. Juni 2007 der Einwohnerge-

meinde Dulliken über die Energieversorgung (EV-Reg) hat die Gemeinde 
am 13. August 2007 die ELEKTRA gegründet. Deren Zweck besteht in der 

ausreichenden und regelmässigen Energieversorgung der im Einzugsge-

biet der Einwohnergemeinde Dulliken liegenden Konsumenten nach 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen, sowie der Betrieb und Unterhalt der 

öffentlichen Strassenbeleuchtung. Zur Verfolgung dieses Zweckes ist die 
Gemeinde laut § 2 EV-Reg unter anderem befugt, Leistungsvereinbarun-

gen und Konzessionsverträge abzuschliessen. 
 

 Artikel 1 

 
Zweck und Gegenstand des 
Vertrages 
 

Die ELEKTRA ist Eigentümerin des Niederspannungs-Verteilnetzes sowie 

der öffentlichen Strassenbeleuchtung auf Gemeindegebiet Dulliken. Für 
den Bau und Betrieb dieses Netzes wie allenfalls auch weiterer elektri-

scher Anlagen nutzt die ELEKTRA unter anderem auch den öffentlichen 

Grund und Boden der Gemeinde.  

Mit diesem Vertrag werden geregelt: 

 
 die Verpflichtung der ELEKTRA zu Bau, Instandhaltung, Unterhalt und 

Betrieb des der ELEKTRA gehörenden Elektrizitätsnetzes sowie zur 
Energielieferung, insbesondere solcher von elektrischer Energie; 
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 die Erteilung einer exklusiven Sondernutzungskonzession für Bau, 
Ausbau, Instandhaltung, Unterhalt und Betrieb der elektrischen Lei-

tungen und Anlagen des Niederspannungs-Verteilnetzes auf dem öf-

fentlichen Grund und Boden der Gemeinde; 

 die Erteilung des Rechts für Bau, Ausbau, Instandhaltung, Unterhalt 
und Betrieb weiterer elektrischer Leitungen und Anlagen auf dem öf-

fentlichen Grund und Boden der Gemeinde; 

 die Verpflichtungen der Gemeinde.  

 
 

 

 
 

Artikel 2 

Versorgungsauftrag und  
-recht 
 

Die Gemeinde erteilt der ELEKTRA hiermit  

a) den Auftrag,  

 aa. auf Gebiet der Einwohnergemeinde Dulliken die Energieversor-
gung im Sinne von § 1 EV-Reg sowie in Beachtung der über-

geordneten Gesetzgebung und der einschlägigen Normen und 
Richtlinien wahrzunehmen und zu gewährleisten; 

 bb. die feste Endkunden1 gemäss Art. 6 Abs. 2 StromVG2 mit 

möglichst preisgünstiger elektrischer Energie zu versorgen, 
immer unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit der Unterneh-

mung3. 

b) das Recht, auf Gebiet der Einwohnergemeinde Dulliken elektrische 

Energie an Endkunden zu verteilen. Mit Bezug auf feste Endkunden 

gemäss Art. 6 Abs. 2 StromVG handelt es sich hierbei um ein exklu-
sives Recht.  

Der Auftrag gemäss Absatz 1 lit. aa sowie das Recht gemäss Absatz 1 lit. 
b stehen unter dem Vorbehalt allfälliger Änderungen im übergeordneten 

Recht4.  

Von der Pflicht, gemäss Absatz 1 lit. bb feste Endkunden mit möglichst 

preisgünstiger elektrischer Energie zu versorgen, ist die ELEKTRA so lange 

entbunden, als der Betrieb des elektrischen Verteilnetzes und die Versor-
gung des Gemeindegebietes Dulliken der AVAG übertragen ist (Netzpacht-

vertrag vom 20. August 2007). 
 
 

 

 
 Artikel 3 

 
Sondernutzungskonzession Die Gemeinde räumt der ELEKTRA das Recht ein, innerhalb ihres Gemein-

degebietes die für die Elektrizitätsversorgung der Gemeinde notwendigen 

elektrischen Leitungen und Anlagen (wie ober- und unterirdische Lei-

tungsnetze, Signalkabel, Datenleitungen für leitungstechnische Zwecke, 
Transformatorenstationen, Verteilkabinen und andere Verteilanlagen, 

usw.) zu erstellen, zu unterhalten, weiter auszubauen, zu betreiben und 
beizubehalten. Mit Bezug auf elektrische Leitungen und Anlagen des Nie-

derspannungs-Verteilnetzes handelt es sich um ein exklusives Recht. 

                                              
1  Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte. 
2  Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz; SR 734.7). Gestaffeltes Inkrafttreten per 1. Januar 

2008 bzw.1. Oktober 2008 geplant. 
3  Siehe § 5 EV-Reg 
4  Fünf Jahre nach Inkrafttreten des StromVG hat das Eidgenössische Parlament mittels eines referendumsfähigen Bundesbe-

schlusses über die vollständige Marktöffnung zu beschliessen (Art. 34 Abs. 3 StromVG). Sollte gegen diesen Beschluss ent-
weder kein Referendum ergriffen werden oder wird das Referendum ergriffen, vom Schweizer Stimmvolk aber abgelehnt, 
ist der Strommarkt nachher vollständig geöffnet (freier Netzzugang für alle Endverbraucher). In diesem Fall würde das der 
ELEKTRA von der Gemeinde erteilte Exklusivrecht auf Belieferung von festen Endverbrauchern entfallen. Wird der Strom-
markt hingegen nicht vollständig geöffnet, bleibt dieses Exklusivrecht bestehen.  
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Zur Ausübung ihres Versorgungsauftrages erteilt die Gemeinde der ELEK-
TRA hiermit das ihr zustehende Enteignungsrecht gemäss § 42 ff. des Pla-

nungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978.  
  

 

 
 
 

Artikel 4 
 

Konzessionsabgabe 
 

Für die Einräumung der Sondernutzungskonzession gemäss Art. 3 bezahlt 

die ELEKTRA der Gemeinde jährlich eine Konzessionsabgabe. Diese be-
trägt 5,00% der anrechenbaren Gesamteinnahmen der ELEKTRA, mindes-

tens jedoch CHF 175'000.--.  

Als anrechenbare Gesamteinnahmen der ELEKTRA gelten: 

1.) die Gesamteinnahmen der Gesellschaft aus Lieferung von Elektrizität 

sowie Rückvergütungen an die auf dem Gebiet der Gemeinde liegen-
den Verbraucher, vermindert um die Einnahmen aus: 

a) gemeindeeigenen Strombezügen, auf welchen die Gesellschaft 

der Gemeinde einen Rabatt von 20 % einräumt; 

b) Baustromversorgungen; 

c) Lieferungen an die Industrie und Abnehmer mit Spezialtarifen, 
deren durchschnittlicher kWh-Preis es nicht erlaubt, noch eine 

Vergütung auszurichten; 

d) nicht einkassierbaren Rechnungen. 

2.) die Rückvergütungen, die sie gestützt auf den Netzpachtvertrag vom 

20. August 2007 mit der AVAG erhält (Rückvergütungen aus Rech-
nungsbeträgen an Hochspannungskunden). 

Die jährliche Konzessionsabgabe wird jeweils per 30. Juni zur Zahlung fäl-
lig (Verfalltermin). Verspätete Zahlungen werden mit einem Verzugszins 

von 5% belastet. 

Die Parteien können erstmals per 01. Januar 2013 die Anpassung der 
Konzessionsabgabe an veränderte Rahmenbedingungen verlangen. 

 
 

 
Für die Einräumung der Sondernutzungskonzession gemäss Art. 3 bezahlt 

die ELEKTRA der Gemeinde jährlich eine Konzessionsabgabe. Diese er-

rechnet sich aus der Multiplikation des Ansatzes von 1.0732 Rp./kWh 
(exkl. MWSt) mit der durch die AVAG im Gemeindegebiet von Dulliken auf 

der Netzebene 7 abgegebenen Energie (Netzpachtvertrag AVAG/Elektra 
vom 28.5.2013 / Art. 7). 

 
Die jährliche Konzessionsabgabe wird jeweils per 30. Juni zur Zahlung fäl-

lig (Verfalltermin). Verspätete Zahlungen werden mit einem Verzugszins 

von 5% belastet. 
 

Die Parteien können erstmals per 1. Januar 2018 die Anpassung der Kon-
zessionsabgabe an veränderte Rahmenbedingungen verlangen, dies unter 

Einhaltung der gleichen Fristregelung, wie sie für die Kündigung des Ver-

trages gilt (siehe Art. 15). 
 

 
 

 
 

Artikel 5 

 
Ausschliesslichkeitsrecht 
 

Die Gemeinde verpflichtet sich mit Bezug auf das Niederspannungs-Ver-

teilnetz, keinem Dritten die gleichen Rechte einzuräumen, wie sie der 
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ELEKTRA durch diesen Vertrag, insbesondere durch dessen Art. 3 Abs. 1, 
eingeräumt werden.  

 
 
 
 
 
 

 

 Artikel 6 
 

Pflichten der  
Konzessionärin 

Die ELEKTRA verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde: 

a) das sich in ihrem Eigentum befindliche elektrische Netz inklusive die 

zugehörigen Anlagen sowie die öffentliche Beleuchtung auf Gemein-
degebiet zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten. 

b) das sich in ihrem Eigentum befindliche elektrische Netz inklusive die 

zugehörigen Anlagen sowie die öffentliche Beleuchtung auf Gemein-
degebiet auf eigene Kosten zu erneuern und soweit erforderlich und 

wirtschaftlich tragbar auszubauen. 

 c) vor dem Leitungsbau, soweit dieser die Gemeinde direkt betrifft, die 

Gemeinde anzuhören.  

Weitere Aufgaben und Verantwortungen der ELEKTRA werden in einem 
separaten Leistungsauftrag mit der Gemeinde geregelt. 

 
 Artikel 7 

 
Eigentum 
 

Das bisher sich im Eigentum der ELEKTRA befindliche Niederspannungs-

Verteilnetz (Leitungen und Anlagen, öffentliche Strassenbeleuchtung) so-
wie die von ihr in Zukunft errichteten bzw. erworbenen elektrischen Lei-

tungen und Anlagen sowie öffentliche Strassenbeleuchtungseinrichtungen 
stehen weiterhin im Eigentum der ELKTRA und verbleiben auch nach Ab-

lauf dieses Vertrages in deren Eigentum.   
  

 
 Artikel 8 

 
Haftung Die Haftung der ELEKTRA richtet sich nach den einschlägigen öffentlich-

rechtlichen und privatrechtlichen Haftungsbestimmungen. 
  

 
 
 

Artikel 9 

Dienstbarkeiten auf 
Grundeigentum der Ge-
meinde (nicht öffentlicher 
Grund und Boden) 
 

Für elektrische Leitungen und Anlagen auf gemeindeeigenen, nicht zum 

öffentlichen Grund und Boden gehörenden Grundstücken, erteilt die Ge-
meinde der ELEKTRA die erforderlichen Bewilligungen und Dienstbarkeits-

rechte für die Benützung dieser Grundstücke. 

  

 
 Artikel 10 

 
Übertragung von Grundei-
gentum der Gemeinde 
(nicht öffentlicher Grund 
und Boden) 
 

Für Teile der elektrischen Leitungen und Anlagen (wie z.B. Transformato-

renstationen), deren Errichtung auf der Grundlage einer blossen Dienst-
barkeit nicht sachgemäss ist, stellt die Gemeinde der ELEKTRA wenn im-

mer möglich das Land zur Verfügung und überträgt ihr dasselbe gegen 

eine angemessene, im Streitfall von der zuständigen Schätzungskommis-
sion endgültig zu bestimmenden, einmaligen Entschädigung. 
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Die ELEKTRA wird sich, sofern die Gemeinde in einzelnen Fällen kein eige-
nes Land zur Verfügung stellen kann, auch selbst um die Beschaffung des 

benötigten Landes bemühen. Die Gemeinde unterstützt die ELEKTRA da-

bei, so insbesondere bei der Erstellung von Zonen-, Gestaltungs- und 
Überbauungsplänen und durch Auflagen bei der Erteilung von Baubewilli-

gungen, sodann die netz- und anlagetechnischen Bedürfnisse der ELEK-
TRA angemessen Berücksichtigung finden.  

  

 
 

 Artikel 11 
 

Rechtsnachfolger Eine Abtretung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen 
allfälligen Rechtsnachfolger bedarf der schriftlichen Zustimmung der ande-

ren Partei. Die Zustimmung darf jedoch nicht ohne sachliche Gründe (z.B. 

keine Gewähr des Abtretungsempfängers für gehörige Vertragserfüllung) 
verweigert werden. 

  
 

 Artikel 12 

 
Vertragsänderungen Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 
  

 
 Artikel 13 

 
Streitigkeiten Dieser Vertrag unterliegt öffentlichem Recht. 

Für alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag er-

geben, ist das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn zuständig.  
  

 
 Artikel 14 

 
Folgen der Teilunwirksam-
keit 

Sofern einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein sollten, hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen 

durch gemeinsam vereinbarte neue Bestimmungen zu ersetzen. 
  

 
 Artikel 15 

 
Dauer / Kündigung Diese Konzession dauert – vorbehältlich der Genehmigung durch die zu-

ständigen Gemeindeorgane – ab Unterzeichnungsdatum bis zum 31. De-

zember 2012, rückwirkend ab 1.1.2007. 

Wird der Vertrag nicht mit eingeschriebenem Brief gekündigt, der bis zum 

30. Juni 2012 beim anderen Vertragspartner eingetroffen sein muss, bleibt 
er mit der gleichen Kündigungsfrist (sechs Monate, 30. Juni eintreffend) 

für jeweils ein weiteres Jahr in Kraft. 
  

Diese Konzession dauert bis zum 31. Dezember 2019, rückwirkend ab 

dem 1. Januar 2016. 
 

Wird der Vertrag nicht mit eingeschriebenem Brief gekündigt, der bis zum 
30. Juni 2019 beim anderen Vertragspartner eingetroffen sein muss, bleibt 

er mit der gleichen Kündigungsfrist (sechs Monate, 30. Juni eintreffend) 

für jeweils ein weiteres Jahr in Kraft. 
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Mit der Unterzeichnung und dem Beginn des Vollzuges dieses Vertrages 
wird der zwischen der Gemeinde und der Elektra unterzeichnete Vertrag 

vom 22.10.2007 aufgehoben und hinfällig. 

 
 

 
 Artikel 16 

 
Zustimmungsvorbehalt Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der zuständigen Gemeindeorgane. 
  

 
 Artikel 17 

 
Ausfertigung Dieser Vertrag wird in 2 Exemplaren ausgefertigt, je ein Exemplar zuhan-

den jeder Partei. 

 
 

Dulliken, den 17. Dezember 2007 
 

 

Einwohnergemeinde Dulliken Elektra Dulliken AG 
 

 
 

……………………………………………. ………………………………………. 
Walter Rhiner, Gemeindepräsident Theophil Frey, Verwaltungsratspräsident 
 

 
 

 
…………………………………………… ……………………………………….. 
Andreas Gervasoni, Gemeindeschreiber Martin Wyss, Verwaltungsrats-Vizepräsident 
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Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Dulliken 
 
Die Gemeindeversammlung 

 

- gestützt auf die §§ 2 Abs. 1 und 56 Abs. 1 lit. a des Gemeindegesetzes des Kantons Solothurn 

vom 16. Februar 1992 (GG) - 

 

beschliesst: 

 

Inhaltsverzeichnis 
Seite 

I Einleitung 

§ 1 Geltungsbereich und Zweck 4 

§ 2 Bestand 4 

§ 3 Aufgaben 4 

 

II Gemeindeangehörige 
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§ 6 Datenschutz 5 
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§ 7 Organe 5 

§ 8 Geschäftsverkehr 5 
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§ 14 Petitionsrecht 6 

§ 15 Einberufung der Gemeindeversammlung durch die Stimmbe- 6

  rechtigten  

§ 16 Obligatorische Urnenabstimmung 6 

§ 17 Urnenwahlen 7 

§ 18 Unvereinbarkeit 7 

 

VI Gemeindeversammlung 

§ 19 Einberufung 7 

§ 20 Zusammensetzung 7 

§ 21 Befugnisse 8 

§ 22 Verfahren 8 
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VII Gemeinderat 
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VIII Kommissionen 
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§ 31 Teilnahmerecht Kommissionssitzungen und Gäste 13 
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IX Behördenmitglieder, Beamtinnen und Beamte 

§ 33 Beamtinnen und Beamte 14 

§ 34 Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident 14 

§ 35 Gemeindevizepräsidentin oder Gemeindevizepräsident 15 

§ 36 Friedensrichterin oder Friedensrichter 15 

 

X Organisation und Angestellte der Gemeindeverwaltung 

§ 37 Organisation Gemeindeverwaltung 15 

§ 38 Angestellte 16 

§ 39 Verwaltungsleiterin oder Verwaltungsleiter 16 

§ 40 Bereichsleiterin oder Bereichsleiter Gemeindeschreiberei 17 

§ 41 Bereichsleiterin oder Bereichsleiter Finanzverwaltung 17 
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§ 45 Übrige Angestellte 18 
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§ 46 Finanzplan 18 

§ 47 Voranschlag Budget 18 

§ 48 Neue Ausgaben unter einem besonderen Traktandum 18 

§ 49 Rechnungsprüfung 19 

 

XII Beschwerderecht 

§ 50 Gemeindeinternes Beschwerderecht 19 

§ 51 Beschwerden an den Regierungsrat 19 

 

XIII Schlussbestimmungen 

§ 52 Aufhebung bisherigen Rechts 20 

§ 53 Inkrafttreten 20 
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I  Einleitung  

    
§ 1 Geltungsbereich und 

Zweck 

Diese Gemeindeordnung regelt:  

a) den Bestand und die Aufgaben der Ge-

meinde; 

b) die Rechtsstellung der Gemeindeange-

hörigen; 

c) die Organisation; 

d) den Finanzhaushalt; 

e) das Beschwerderecht. 

§ 1 GG 

    

    

§ 2 Bestand 1 Die Einwohnergemeinde Dulliken ist eine 

Gemeinde im Sinne der Verfassung des Kan-

tons Solothurn vom 8. Juni 1986 (KV) und des 

Gemeindegesetzes (GG).  

2 Sie umfasst das herkömmliche und ihr ver-

fassungsmässig garantierte Gebiet mit allen 

Personen, die darin wohnen oder sich darin 

aufhalten. 

Art. 45 KV 

    

    

§ 3 Aufgaben Die Aufgaben der Gemeinde ergeben sich 

aus der Gemeindeautonomie und der eid-

genössischen und kantonalen Verfassungs- 

und Gesetzgebung.  

Art. 45 KV 

    

    

    

II  Gemeindeangehörige  

    
§ 4 Melde- und Hinterle-

gungspflicht 

1 Wer in Dulliken Wohnsitz oder Aufenthalt be-

gründet, hat sich innert 14 Tagen anzumel-

den und seine Ausweispapiere zu hinterle-

gen. 

2 Wer seinen Wohnsitz oder Aufenthalt auf-

gibt, hat sich innert 14 Tagen abzumelden. 

3 Für die Anmeldung ist eine Kanzleigebühr zu 

entrichten. Der Gemeinderat regelt deren 

Höhe im Gebührentarif. 

§ 3 GG 

    

    

    

III  Information und Datenschutz  

    
§ 5 Öffentlichkeitsprinzip 1 Die Gemeindebehörden informieren die Be-

völkerung sachlich, ausgewogen, klar und 

zeitgerecht über ihre Tätigkeit von allgemei-

nem Interesse.  

2 Die amtliche Information und das Recht auf 

Zugang zu amtlichen Dokumenten richten 

§ 7 InfoDG 
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sich nach dem Informations- und Daten-

schutzgesetz. 

    

    

§ 6 Datenschutz Der Datenschutz richtet sich nach dem Infor-

mations- und Datenschutzgesetz. 

§ 6 GG 

    

    

    

IV  Allgemeine Organisation der 

Gemeinde 

 

    
§ 7 Organe Die Organe der Einwohnergemeinde sind: 

a) Gemeindeversammlung; 

b) die Behörden: 

1. der Gemeinderat; 

2. die Kommissionen; 

c) die Beamtinnen, Beamten und Angestell-

ten im Rahmen ihrer selbständigen Ent-

scheidkompetenz. 

§ 17 GG 

    

    

§ 8 Geschäftsverkehr 1 Geschäfte, die an den Gemeinderat oder 

die Gemeindeversammlung weitergeleitet 

werden, sind in der Regel zuvor von den ent-

sprechenden Kommissionen vorzuberaten 

und/oder vom Gemeindepräsidium, den 

Ressortleitungen oder der Verwaltung vorzu-

bereiten. 

2 Der Gemeinderat kann eingehendere Re-

gelungen treffen. 

§ 18 GG 

    

    

§ 9 Beschlussfähigkeit Die Behörden sind beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Mitglieder oder ihrer 

Ersatzmitglieder, aber wenigstens 3 anwe-

send sind. 

 § 26 GG 

    

    

§ 10 Öffentlichkeit der Ver-

handlungen 

1 Die Verhandlungen der Gemeindeversam-

mlung und des Gemeinderates sind in der 

Regel öffentlich. 

2 Die Stimmberechtigten können die entspre-

chenden Unterlagen und Protokolle einse-

hen.  

3 Aus wichtigen Gründen kann die Gemein-

deversammlung bzw. der Gemeinderat be-

schliessen, die Öffentlichkeit auszuschliessen. 

§ 31 GG 

    

    

§ 11 Wahlen und Abstim-

mungen 

1 Urnenwahlen von Gemeindebehörden fin-

den nach dem Proporzwahlverfahren statt. 

2 An der Gemeindeversammlung und in den 

Gemeindebehörden (Gemeinderat und 

§§ 33 ff. GG 
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Kommissionen) erfolgen die Wahlen und Ab-

stimmungen in der Regel offen. 

3 Wenn 1/5 der anwesenden Stimmberech-

tigten oder der Mitglieder es verlangt, so ist 

geheim zu wählen oder abzustimmen. Ste-

hen mehrere Kandidatinnen oder Kandida-

ten zur Wahl, so muss in jedem Fall geheim 

gewählt werden. 

    

    

§ 12 Archivierung Alle wichtigen manuell geführten oder elekt-

ronisch gespeicherten Datenbestände der 

Gemeinde, die für die laufende Verwaltung 

nicht benützt werden, sind zu archivieren. 

§ 41 GG 

    

    

    

V  Politische Rechte  

    
§ 13 Allgemeine Mitwirkungs-

rechte  

1 Wer stimmberechtigt ist, kann: 

a) an der Gemeindeversammlung teilneh-

men, sich an der Diskussion beteiligen, 

sowie zu den traktandierten Gegenstän-

den Anträge und zum Verfahren Ord-

nungsanträge stellen; 

b) eine Motion zu einem Gegenstand ein-

reichen, für den die Gemeindeversamm-

lung zuständig ist; 

c) ein Postulat zu einem Gegenstand einrei-

chen, für den die Gemeindeversamm-

lung oder der Gemeinderat zuständig ist; 

d) mit einer Interpellation an der Gemein-

deversammlung mündlich Auskunft über 

Gemeindeangelegenheiten verlangen. 

2 Die Motion oder das Postulat sind schriftlich 

einzureichen und haben ein bestimmtes Be-

gehren und eine Begründung zu enthalten. 

§ 42 GG 

    

    

§ 14 Petitionsrecht Jede Einwohnerin und jeder Einwohner ist be-

rechtigt, Gesuche und Eingaben an kommu-

nale Organe zu richten. Das zuständige Or-

gan ist verpflichtet, innert angemessener Frist, 

jedoch vor Ablauf eines Jahres eine begrün-

dete Antwort zu geben. 

Art. 26 KV 

    

    

§ 15 Einberufung der Ge-

meindeversammlung 

durch die Stimmberech-

tigten  

Ein Zehntel der Stimmberechtigten kann ver-

langen, dass innert nützlicher Frist eine Ge-

meindeversammlung einberufen wird. 

§ 49 GG 

    

    

§ 16 Obligatorische Urnen-

abstimmung  

1 Über eine von der Gemeindeversammlung 

beratene Vorlage ist an der Urne abzustim-

men, wenn:  

§§ 50 f. GG 
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a) der Gemeindebestand oder das Ge-

meindegebiet wesentlich verändert wer-

den soll; 

b) es die Gemeindeversammlung mit einem 

Fünftel der anwesenden Stimmen be-

stimmt. 

2 In diesen Fällen unterbleibt die Schlussab-

stimmung an der Gemeindeversammlung. 

    

    

§ 17 Urnenwahlen 1 An der Urne werden gewählt: 

a) die Mitglieder des Gemeinderates; 

b) die Mitglieder der Rechnungsprüfungs-

kommission 

c) die Gemeindepräsidentin oder der Ge-

meindepräsident; 

d) die Gemeindevizepräsidentin oder der 

Gemeindevizepräsident; 

e) die Friedensrichterin oder der Friedens-

richter. 

2 Stehen für die Wahl der unter lit. a, b, d und 

e aufgelisteten Behörden und Beamten nicht 

mehr vorgeschlagene Kandidatinnen und 

Kandidaten zur Verfügung als Ämter zu be-

setzen sind, gelten diese sowohl bei Proporz- 

wie bei Majorzwahlen bereits im ersten Wahl-

gang als in stiller Wahl gewählt. 

§ 54 GG 

    

    

§ 18 Unvereinbarkeit Die Unvereinbarkeit mehrer Ämter und jene 

aufgrund der Verwandtschaft richtet sich 

nach den §§ 111 ff. des Gemeindegesetzes.  

§§ 111 ff. GG 

    

    

    

VI  Gemeindeversammlung  

    
§ 19 Einberufung 1 Die Stimmberechtigten sind mindestens 

7 Tage im Voraus zur Gemeindeversamm-

lung einzuladen.  

2 Ort, Datum, Zeit und Traktanden sind anzu-

geben. 

3 Die Einladung ist im Niederämter Anzeiger, 

dem offiziellen Publikationsorgan der Ge-

meinde, zu veröffentlichen oder den Stimm-

berechtigten zuzustellen.  

4 Die Anträge des Gemeinderates sowie die 

entsprechenden Unterlagen sind während 

der Einladungsfrist auf der Gemeindekanzlei 

(Schalteröffnungszeiten) aufzulegen.  

§§ 21 f. GG 

    

    

§ 20 Zusammensetzung Die Gemeindeversammlung besteht aus den 

jeweils anwesenden stimmberechtigten An-

gehörigen der Gemeinde Dulliken.  

§ 55 GG 
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§ 21 Befugnisse Neben den in § 56 des Gemeindegesetzes 

aufgeführten Befugnissen stehen der Ge-

meindeversammlung weitere nicht übertrag-

bare Befugnisse zu: 

a) sie setzt Honorare und sonstige Entschä-

digungen fest, die CHF 20'000.00 über-

steigen; 

b) sie beschliesst Geschäfte über einmalige 

Ausgaben, die im Voranschlag Budget 

nicht vorgesehen sind und 

CHF 200'000.00 übersteigen, sowie über 

sämtliche Geschäfte, sobald die Finanz-

kompetenz des Gemeinderates von total 

höchstens CHF 500'000.00 pro Jahr für 

nicht im Budget vorgesehene, einmalige 

Ausgaben ausgeschöpft wurde; 

c) sie beschliesst Geschäfte über jährlich 

wiederkehrende Beträge, die 

CHF 75'000.00 100‘000.00 übersteigen; 

d) sie beschliesst Kautionen und Bürgschaf-

ten im Einzelfall, die CHF 50'000.00 über-

steigen; 

e) sie bewilligt Nachtragskredite, die pro 

Objekt CHF 100'000.00 200‘000.00 über-

steigen;  

f) sie entscheidet über den Kauf von 

Grundstücken, die pro Geschäft 

CHF 750'000.00 übersteigen, sowie über 

sämtliche Grundstückkäufe, sobald die 

diesbezügliche Finanzkompetenz des 

Gemeinderates von CHF 1'500'000.00 pro 

Jahr ausgeschöpft wurde;  

g) sie entscheidet über den Verkauf von 

Grundstücken, welche die Grösse von  

- 100 a in der Landwirtschaftszone 

- 50 a in der Industrie- und Gewerbe-

zone  

- 30 a in der Wohnzone  

 übersteigen; 

h) sie beschliesst, Anstalten und Unterneh-

mungen zu gründen, zu erweitern oder 

aufzuheben, sowie sich an gemischtwirt-

schaftlichen oder privaten Unternehmun-

gen zu beteiligen, sofern der finanzielle 

Aufwand CHF 200’000.00 übersteigt; 

i) sie beschliesst Geschäfte, welche der Zu-

sammenarbeit der Gemeinden dienen, 

sofern die Aufwendungen den Betrag 

von CHF 200’000.00 übersteigen. 

§§ 56 ff. GG 

    

    

§ 22 Verfahren Das Verfahren richtet sich nach dem Ge-

meindegesetz.  

§§ 58 ff. GG 
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§ 23 Protokollführung und 

Genehmigung 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 

wird vom Büro der Gemeindeversammlung, 

bestehend aus Gemeindepräsidentin oder 

Gemeindepräsidenten, Gemeindeschreibe-

rin oder Gemeindeschreiber und den Stim-

menzählerinnen und Stimmenzähler, geneh-

migt und vor der nächsten Gemeindever-

sammlung in der Gemeindeschreiberei auf-

gelegt. 

§ 28 GG 

    

    

    

VII  Gemeinderat  

    
§ 24 Einberufung 1 Der Gemeinderat wird von der Gemeinde-

präsidentin oder dem Gemeindepräsidenten 

einberufen. Mindestens 2 Gemeinderatsmit-

glieder gemeinsam können die Einberufung 

einer Gemeinderatssitzung verlangen. 

2 Einladung und Traktandenliste sind den Ge-

meinderatsmitgliedern mindestens 3 Tage vor 

der Sitzung zuzustellen. 

3 Die entsprechenden Unterlagen sind für die 

Gemeinderatsmitglieder und die Ersatzmit-

glieder während der Einladungsfrist aufzule-

gen oder ihnen zuzustellen.  

§§ 23 f. GG 

    

    

§ 25 Zusammensetzung 1 Der Gemeinderat zählt 7 Mitglieder.  

2 Der Gemeinderat bestimmt nach den Er-

neuerungswahlen die Anzahl Ersatzmitglieder 

jeder Liste. 

3 Die Ersatzmitglieder amten, wenn die Ge-

meinderatsmitglieder verhindert sind oder 

wenn Ausstandsgründe vorliegen. 

4 Sie rücken nach, wenn während der Amts-

periode ein Gemeinderatssitz frei wird. 

§§ 67 f. GG 

    

    

§ 26 Befugnisse 1 Der Gemeinderat ist das vollziehende und 

verwaltende Organ der Gemeinde. Er sorgt 

für eine gedeihliche Gemeindeentwicklung 

und entwickelt Visionen, arbeitet Strategien 

aus und setzt diese im Rahmen seiner Befug-

nisse um.  

2 Er beschliesst und wählt in allen Angelegen-

heiten, die nicht in der Gesetzgebung, in der 

Gemeindeordnung oder in anderen recht-

setzenden Gemeindereglementen ausdrück-

lich einem anderen Organ übertragen sind.  

3 Er hat insbesondere folgende Sachaufga-

ben:  

a) er entschiedet über die Ortsplanung ge-

mäss kantonalem Baugesetz;  

§ 70 GG 
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b) er entscheidet über die Anlage und Ver-

waltung des Gemeindevermögens; 

c) er erteilt Prozess- und Vergleichsvoll-

machten; 

d) er erhebt Einwendungen, Einsprachen o-

der Beschwerden, sofern für die Ge-

meinde ein schutzwürdiges Interesse be-

steht; 

e) er beschliesst über die Annahme von Ge-

schenken, Legaten, Stiftungen oder den 

Verzicht auf solche; 

f) er schliesst Verträge über die Einräumung 

von Dienstbarkeiten an gemeindeeige-

nen Liegenschaften sowie Baurechtsver-

träge ab, letztere jedoch bloss in der 

Höhe seiner Finanzkompetenz;  

er schliesst Verträge über die Einräu-

mung von Dienstbarkeiten an gemeinde-

eigenen Liegenschaften sowie Bau-

rechts- und Konzessionsverträge ab; 

Baurechtsverträge jedoch bloss in der 

Höhe seiner Finanzkompetenz 

g) er entscheidet über Erlassgesuche für 

Steuer-, Gebühren- und andere Forde-

rungen; 

h) er erteilt Arbeits- und Lieferungsaufträge 

im Rahmen der bewilligten Kredite, so-

weit diese Kompetenz nicht ausdrücklich 

an Kommissionen oder an die Verwal-

tung delegiert wird;  

i) er genehmigt Schlussabrechnungen über 

ausgeführte Gemeindebauten; 

j) er legt die Gebührenansätze fest, sofern 

diese Kompetenz nicht ausdrücklich ei-

nem anderen Organ vorbehalten ist; 

k) er erlässt Verwaltungsverordnungen. 

4 Er verfügt über folgende Finanzkompeten-

zen: 

a) CHF 20'000.00 für die Festsetzung von Ho-

noraren und sonstigen Entschädigungen; 

b) CHF 200'000.00 für Beschlüsse über ein-

malige Ausgaben, die im Voranschlag 

Budget nicht vorgesehen sind; gesamt-

haft pro Jahr höchstens CHF 500'000.00; 

c) CHF 75'000.00 100‘000.00 für jährlich wie-

derkehrende Beträge; 

d) CHF 50'000.00 für Kautionen und Bürg-

schaften im Einzelfall; 

e) CHF 100'000.00 200‘000.00 für Bewilligun-

gen von Nachtragskrediten pro Objekt; 

f) CHF 750'000.00 für den Kauf von Grund-

stücken pro Geschäft, plafoniert auf total 

CHF 1'500'000.00 pro Jahr; 

g) für den Verkauf und Tausch von Grund-

stücken bis zu  

- 100 a in der Landwirtschaftszone 
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- 50 a in der Industrie- und Gewerbe-

zone 

- 30 a in der Wohnzone; 

h) Gewährung von Darlehen zur Finanzie-

rung der anstehenden Ersatz- und Erwei-

terungsinvestitionen im Bereich der 

Stromversorgung und der öffentlichen 

Beleuchtung; 

i) Freigabe von allen im Budget enthalte-

nen Krediten.  

5 Dem Gemeinderat übertragene Aufgaben 

und Kompetenzen kann er im Einzelfall an 

Ressortleitungen, an Kommissionen oder an 

die Verwaltung delegieren. 

    

    

§ 27 Ressortsystem 1 Jedes Gemeinderatsmitglied steht einem 

Ressort vor und amtet in einem anderen Res-

sort als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter der 

Ressortleiterin bzw. des Ressortleiters.  

2 Das Ressort „Gemeindeentwicklung, Strate-

gie und Information“ ist zwingend der Ge-

meindepräsidentin bzw. dem Gemeindeprä-

sidenten zugeteilt. Die Zuteilung der übrigen 

Ressorts erfolgt jeweils an der ersten Sitzung 

der neuen Legislaturperiode. 

3Die Zuteilung erfolgt durch den Gemeinde-

rat, wobei Eignung und Neigung der einzel-

nen Mitglieder berücksichtigt werden sollen. 

Kann keine Einigung erzielt werden, so gilt 

das Anciennitätsprinzip (nach Dienstalter). 

3 Die Zuteilung der Ressorts erfolgt einver-

nehmlich, wobei Eignung und Neigung der 

einzelnen Mitglieder sowie deren Amtserfah-

rung berücksichtigt werden sollen. Kann 

keine Einigung erzielt werden, entscheidet 

der Gemeinderat. 

4 Die Aufgaben sind in folgende 7 Ressorts 

gegliedert: 

a) Gemeindeentwicklung, Strategie und In-

formation, mit den Bereichen: 

 Gemeindeentwicklung;  

 Strategie; 

 Information; 

 Industrie und Gewerbe; 

 Landpolitik;  

 Akquisition. 

b) Bildung, mit den Kommissionen:  

 Fachkommission Bildung; 

 Musikkommission; 

 Schulzahnpflegekommission. 

c) Bau, Planung und Infrastruktur, mit den 

Kommissionen:  

 Bau-, Planungs- und Umweltschutz-

kommission; 

§ 72 GG 
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 Betriebskommission. 

d) Öffentliche Sicherheit, mit den Berei-

chen/Kommissionen:  

 Feuerwehrkommission; 

 regionaler Bevölkerungs- und Zivil-

schutz samt Führungsstab. 

e) Kultur und Jugend, mit den Berei-

chen/Kommissionen:  

 Kultur- und Bibliothekskommission;  

 Jugendkommission; 

 Bundesfeierkomitee. 

f) Öffentlichkeitsarbeit, mit den Berei-

chen/Kommissionen:  

 Redaktionskommission;  

 Dorfvereine;  

 Partnergemeinde Ammerndorf; 

 Standortmarketing und Erscheinungs-

bild; 

 Homepage. 

g) Finanzen 

 Finanzkommission. 

5 Die Rechnungsprüfungskommission und das 

Wahlbüro sind keinem Ressort zugeteilt und 

somit eigenständig.  

6 Der Gemeinderat legt die Pflichtenhefte für 

die Ressortleitungen fest.  

    

    

    

VIII  Kommissionen  

    
§ 28 Art und Anzahl Mitglie-

der 

1 Es bestehen folgende, ständige Kommissio-

nen:  

a) Rechnungsprüfungskommission (5 Mit-

glieder); 

b) Wahlbüro (5 Mitglieder); 

c) Fachkommission Bildung (5 Mitglieder); 

d) Musikkommission (3 Mitglieder); 

e) Schulzahnpflegekommission (3 Mitglie-

der); 

f) Bau-, Planungs- und Umweltschutzkom-

mission (7 Mitglieder); 

g) Betriebskommission (5 Mitglieder davon 

2 Vereinsmitglieder); 

h) Kultur- und Bibliothekskommission (5 Mit-

glieder); 

i) Jugendkommission (7 5 Mitglieder davon 

2 Kirchenvertreterinnen bzw. Kirchenver-

treter); 

j) Bundes- und Jungbürgerfeier-Komitee 

(3 Mitglieder); 

k) Redaktionskommission (mindestens 3 Mit-

glieder); 

l) Finanzkommission (5 Mitglieder). 

§§ 99 ff. GG 
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2 Bei der personellen Zusammensetzung der 

Rechnungsprüfungskommission sind die Vor-

schriften betreffend den fachlichen Fähigkei-

ten deren Mitglieder gemäss § 103 des Ge-

meindegesetzes zu beachten.  

3 Der Stab der Feuerwehr bildet die Feuer-

wehrkommission.  

4 Der Gemeinderat wählt nicht ständige 

Kommissionen nach Bedarf und legt ihre Mit-

gliederzahl von Fall zu Fall fest.  

    

    

§ 29 Konstituierung und Ein-

berufung 

1 Die Kommissionen konstituieren sich selbst.  

2 Die Gemeindepräsidentin oder der Ge-

meindepräsident lädt zur ersten Sitzung ein. 

Anschliessend werden die Kommissionen 

durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten 

der Kommission einberufen. Mindestens 

2 Kommissionsmitglieder gemeinsam können 

die Einberufung einer Kommissionssitzung ver-

langen. 

3 Einladung und Traktandenliste sind den 

Kommissionsmitgliedern mindestens 3 Tage 

vor der Sitzung zuzustellen. 

4 Die entsprechenden Unterlagen sind für die 

Kommissionsmitglieder während der Einla-

dungsfrist aufzulegen oder ihnen zuzustellen. 

§§ 23 f., 100 

GG 

    

    

§ 30 Befugnisse 1 Die Kommissionen erfüllen ihre Aufgaben 

nach der eidgenössischen, kantonalen und 

kommunalen Gesetzgebung. 

2 Die in Ausführung der Ausgabenbeschlüsse 

vorzunehmenden Arbeitsvergaben und An-

schaffungen obliegen den zuständigen Kom-

missionen, falls sie CHF 8'000.00 resp. 

CHF 30'000.00 für die Bau-, Planungs- und 

Umweltschutzkommission nicht übersteigen.  

§ 101 GG 

    

    

§ 31 Teilnahmerecht Kom-

missionssitzungen und 

Gäste 

1 Die Gemeindepräsidentin oder der Ge-

meindepräsident sowie die Ressortleiterinnen 

resp. die Ressortleiter in den ihrem Ressort zu-

geteilten Kommissionen sind berechtigt, an 

den Sitzungen der Kommission mit beraten-

der Stimme teilzunehmen.  

2 Die Kommissionspräsidentin oder der Kom-

missionspräsident sind berechtigt, Mitglieder 

anderer Kommissionen und Gemeindefunkti-

onärinnen bzw. Gemeindefunktionäre mit 

beratender Stimme an die Sitzungen der 

Kommission einzuladen.  

§ 102 GG 
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§ 32 Protokollführung 1 In den Kommissionen wird über die Ver-

handlungen ein Beschlussprotokoll geführt.  

2 Dieses umfasst in der Regel folgende 

Punkte:  

a) Teilnehmende; 

b) Sitzungsort, -datum und -dauer; 

c) Traktandenliste; 

d) Anträge und Beschlüsse; 

e) Wichtige Punkte unter „Mitteilungen und 

Verschiedenes“. 

3 Die Beschlüsse, welche eine Behörde mit 

selbständiger Entscheidbefugnis fasst, sind zu 

begründen. 

4 Jedes Mitglied kann verlangen, dass sein 

Antrag mit kurzer Begründung oder seine 

Stimmabgabe protokolliert werden. 

5 Die Mehrheit der anwesenden Kommissi-

onsmitglieder kann zudem beschliessen, dass 

im Einzelfall alle wesentlichen Vorgänge zu 

einem Geschäft protokolliert werden. 

§ 30 GG 

    

    

    

IX  Behördenmitglieder, Beamtin-

nen und Beamte 

 

    
§ 33 Beamtinnen und Be-

amte 

1 Beamtinnen und Beamte sind: 

a) die Gemeindepräsidentin oder der Ge-

meindepräsident; 

b) die Gemeindevizepräsidentin oder der 

Gemeindevizepräsident; 

c) die Friedensrichterin oder der Friedens-

richter. 

2 In der Dienst- und Gehaltsordnung der Ge-

meinde Dulliken werden die Rechte und 

Pflichten der Beamtinnen bzw. der Beamten 

umschrieben. 

§§ 120 f. GG 

    

    

§ 34 Gemeindepräsidentin 

oder Gemeindepräsi-

dent 

1 Die Gemeindepräsidentin oder der Ge-

meindepräsident leitet und koordiniert die 

Gemeindegeschäfte.  

2 Ihre / Seine Aufgaben und Kompetenzen 

umfassen insbesondere: 

a) allgemeine Aufsicht über alle Verwal-

tungsabteilungen, die Geschäftszweige 

des Gemeinderates und der Kommissio-

nen;  

b) Führung des Vorsitzes an den Gemeinde-

versammlungen und im Gemeinderat; 

c) die unmittelbare und fortwährende Über-

wachung des Ablaufes der Geschäftsbe-

handlung in allen Behörden der Ge-

meinde; 

§ 129 GG 
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d) die Sorge für die ordnungs- und zweck-

mässige Koordination der gesamten Ver-

waltungstätigkeit; 

e) die Anordnung und Überwachung der 

Ausführung der Beschlüsse der Gemein-

deversammlung und des Gemeindera-

tes; 

f) die öffentliche Bekanntmachung der all-

gemeinverbindlichen Gemeindebe-

schlüsse sowie von Beschlüssen und Mas-

snahmen des Gemeinderates, die für die 

weitere Öffentlichkeit von Wichtigkeit 

sind; 

g) die Verfügung vorläufiger und dringlicher 

Massnahmen administrativer, disziplinari-

scher oder polizeilicher Art unter Eröff-

nung eines auf 10 Tage befristeten Be-

schwerderechtes und unter sofortiger 

Mitteilung an die für die Ratifikation oder 

endgültige Entscheidung und für die Be-

schwerdebehandlung zuständige Be-

hörde; 

h) Vorbereitung der Geschäfte für die Sit-

zungen des Gemeinderates; 

i) die offizielle Vertretung der Einwohnerge-

meinde Dulliken nach aussen und Sorge 

für die Wahrung ihrer Interessen; 

j) die Bewilligung von dringlichen Ausga-

ben und Nachtragskrediten bis zum Be-

trag von CHF 10'000.00 für das einzelne 

Geschäft und die Bewilligung von Ausga-

ben zu Lasten der Budgetkredite sowie 

Ehrenausgaben bis zum Betrag von 

CHF 10'000.00 pro Jahr; 

k) Kontrollrecht über alle Rechnungsbelege 

der Einwohnergemeinde.  

3 Ihr / Sein Arbeitspensum orientiert sich an ei-

nem 50 % - Pensum. 

    

    

§ 35 Gemeindevizepräsiden-

tin oder Gemeindevize-

präsident 

1Die Gemeindevizepräsidentin oder der Ge-

meindevizepräsident vertritt die Gemeinde-

präsidentin bzw. den Gemeindepräsidenten 

im Verhinderungsfall. 

2 Es können ihr / ihm weitere Aufgaben über-

tragen werden.  

§ 130 GG 

    

    

§ 36 Friedensrichterin oder 

Friedensrichter 

Die Aufgaben der Friedensrichterin oder des 

Friedensrichters richten sich nach den Bestim-

mungen der eidgenössischen, kantonalen 

und kommunalen Erlasse. 

§ 133 GG 
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X  Organisation und Angestellte 

der Gemeindeverwaltung 

 

    
§ 37 Organisation Gemein-

deverwaltung 

1 Die Gemeindeverwaltung besteht aus fol-

genden Verwaltungsbereichen: 

a) Gemeindeschreiberei; 

b) Finanzverwaltung; 

c) Bauverwaltung; 

d) Schulverwaltung 

e) Soziale Dienste. 

2 Diese Verwaltungsbereiche werden je 

durch eine Bereichsleiterin bzw. einen Be-

reichsleiter geführt, die ihrem Bereich fach-

lich, administrativ und disziplinarisch vorste-

hen. Eine Bereichsleiterin oder ein Bereichslei-

ter amtet zugleich als Verwaltungsleiter.  

3 Es können mehrere Bereiche in Personal-

union von einer Bereichsleiterin bzw. einem 

Bereichsleiter geführt werden.  

4 Insoweit als die Aufgaben und die Zustän-

digkeiten der Verwaltungsleiterin, des Ver-

waltungsleiters und der Bereichsleiterinnen 

bzw. der Bereichsleiter nicht in den nachfol-

genden besonderen Bestimmungen geregelt 

sind, sind das übergeordnete Recht, die 

Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde 

Dulliken, weitere Reglemente und Verord-

nungen der Gemeinde Dulliken sowie die 

einzelnen Stellenbeschriebe massgebend.  

 

    

    

§ 38 Angestellte 1 Angestellte sind: 

a) das haupt- und nebenamtliche Verwal-

tungs- und Betriebspersonal; 

b) die Lehrkräfte des Kindergartens, der 

Volksschule sowie der Musikschule. 

2 Die im Stundenlohn entschädigten Teilzeit-

angestellten mit einem Pensum bis maximal 

30 %, aushilfsweise und befristete Arbeitsver-

hältnisse sowie Lehrverhältnisse können pri-

vatrechtlich ausgestaltet werden. 

3 In der Dienst- und Gehaltsordnung der Ge-

meinde Dulliken werden die Rechte und 

Pflichten des haupt- und nebenamtlichen 

Gemeindepersonals umschrieben. 

§§ 120 f. GG 

    

    

§ 39 Verwaltungsleiterin oder 

Verwaltungsleiter 

1 Die Verwaltungsleiterin oder der Verwal-

tungsleiter steht als Gesamtleiterin bzw. Ge-

samtleiter allen Verwaltungsbereichen vor. 

Zudem steht sie / er mindestens einem Ver-

waltungsbereich als Bereichsleiter vor. Leitet 

sie / er nicht den Bereich Gemeindeschrei-

berei, so amtet sie / er als Stellvertreterin bzw. 

§ 133 GG 



- 17 – 

Entwurf  Beilage 4 

Stellvertreter dieser Bereichsleiterin bzw. die-

ses Bereichsleiters. 

2 Ihr / Ihm obliegt insbesondere die bereichs-

übergreifende Koordination, die Personalpla-

nung, der Personaleinsatz und die Qualifika-

tion des Personals.  

3 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten bis zum Betrag von 

CHF 10'000.00 für das einzelne Geschäft; 

nicht budgetierte Ausgaben bis zum Betrag 

von CHF 5'000.00 für das einzelne Geschäft 

bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 

20'000.00 pro Jahr.  

4 Sie / Er nimmt von Amtes wegen mit bera-

tender Stimme an den Sitzungen des Ge-

meinderates teil. 

    

    

§ 40 Bereichsleiterin oder Be-

reichsleiter Gemeinde-

schreiberei 

1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter 

Gemeindeschreiberei führt vor allem den 

Schriftverkehr und die Administration.  

2 Sie / Er amtet als Urkundsperson. 

3 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten bis zum Betrag von 

CHF 2'000.00 für das einzelne Geschäft; nicht 

budgetierte Ausgaben bis zum Betrag von 

CHF 500.00 für das einzelne Geschäft bis zu 

einem Gesamtbetrag von CHF 2'000.00 pro 

Jahr.   

§ 131 GG 

    

    

§ 41 Bereichsleiterin oder Be-

reichsleiter Finanzver-

waltung 

1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter 

Finanzverwaltung führt vor allem den Finanz-

haushalt der Gemeinde.  

2 Sie / Er amtet als Staats- und Gemeinde-

steuerregisterführer.  

3 Sie / Er ist berechtigt, das Gebühren-, Abga-

ben- und Steuerinkasso vorzunehmen, damit 

verbundene Verfügungen zu erlassen sowie 

alle rechtlichen Schritte in diesem Zusam-

menhang zu unternehmen. 

4 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten bis zum Betrag von 

CHF 2'000.00 für das einzelne Geschäft; nicht 

budgetierte Ausgaben bis zum Betrag von 

CHF 500.00 für das einzelne Geschäft bis zu 

einem Gesamtbetrag von CHF 2'000.00 pro 

Jahr.   

§ 132 GG 
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§ 42 Bereichsleiterin oder Be-

reichsleiter Bauverwal-

tung 

1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter 

Bauverwaltung führt vor allem die Bauver-

waltung und ist für die baulichen Belange 

der Gemeinde zuständig. 

2 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten im Bereich der Hoch- und 

Tiefbauten, der öffentlichen Anlagen sowie 

des Werkhofes bis zum Betrag von 

CHF 10'000.00 für das einzelne Geschäft; 

nicht budgetierte Ausgaben bis zum Betrag 

von CHF 5'000.00 für das einzelne Geschäft 

bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 

20'000.00 pro Jahr. 

§ 133 GG 

    

    

§ 43 Bereichsleiterin oder Be-

reichsleiter Schulverwal-

tung 

1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter 

Schulverwaltung amtet vor allem als Ge-

samtschulleiterin bzw. Gesamtschulleiter.  

2 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten im Schulleitungsbereich bis 

zum Betrag von CHF 10'000.00 für das ein-

zelne Geschäft; nicht budgetierte Ausgaben 

im Schulverwaltungsbereich bis zum Betrag 

von CHF 500.00 für das einzelne Geschäft bis 

zu einem Gesamtbetrag von CHF 2'000.00 

pro Jahr.   

§ 133 GG 

    

    

§ 44 Bereichsleiterin oder Be-

reichsleiter Soziale 

Dienste 

1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter 

Soziale Dienste führt den Sozialdienst der Sozi-

alregion Oberes Niederamt (SON).  

2 Ihre / Seine Finanzkompetenz umfasst die 

Bewilligung von Ausgaben zu Lasten von 

Budgetkrediten bis zum Betrag von 

CHF 2'000.00 für das einzelne Geschäft; nicht 

budgetierte Ausgaben bis zum Betrag von 

CHF 500.00 für das einzelne Geschäft bis zu 

einem Gesamtbetrag von CHF 2'000.00 pro 

Jahr.   

 

§ 45 Übrige Angestellte Die Aufgaben der übrigen Angestellten rich-

ten sich nach den Bestimmungen der eidge-

nössischen, kantonalen und kommunalen Er-

lasse sowie der Stellenbeschriebe und Ar-

beitsverträge.  

§ 133 GG 

    

    

    

XI  Finanzhaushalt  

    
§ 46 Finanzplan 1 Die Finanzkommission erstellt zusammen mit 

der Bereichsleiterin oder dem Bereichsleiter 

Finanzverwaltung jährlich einen auf 5 Jahre 

ausgerichteten Finanzplan.  

§ 138 GG 
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2 Der Finanzplan ist jeweils bis 31. Oktober 

dem Gemeinderat vorzulegen.   

    

    

§ 47 Voranschlag Budget 1 Die Finanzkommission erstellt zusammen mit 

der Bereichsleiterin oder dem Bereichsleiter 

Finanzverwaltung jährlich einen Voranschlag 

Budget für das nächste Rechnungsjahr.  

2 Der Voranschlag Das Budget ist mit den 

Kommissionen und den anderen Verwal-

tungsbereichen zu beraten und bis zum 30. 

September dem Gemeinderat zu unterbrei-

ten. 

§§ 139 ff. GG 

    

    

§ 48 Neue Ausgaben unter 

einem besonderen Trak-

tandum 

1 Bevor über den Voranschlag das Budget 

beschlossen wird, sind neue, nicht gebun-

dene einmalige Ausgaben, die CHF 

200'000.00 und jährlich wiederkehrende neue 

Ausgaben, die CHF 75'000.00 100‘000.00 

übersteigen, von der Gemeindeversamm-

lung unter einem besonderen Traktandum zu 

beschliessen.  

2 Mit dem Voranschlag Budget ist festzule-

gen, wie die Ausgaben finanziert werden. 

§§ 142 f. GG 

    

    

§ 49 Rechnungsprüfung 1 Der Gemeinderat kann zusätzlich zur Rech-

nungsprüfungskommission für die Rechnungs-

prüfung eine aussenstehende Fachstelle Re-

visionsstelle beiziehen. 

2 Die Gemeindeversammlung bestimmt in 

diesen Fällen die Fachstelle Revisionsstelle.  

§ 103 GG 

    

    

    

XII  Beschwerderecht  

    
§ 50 Gemeindeinternes Be-

schwerderecht 

1 Gegen Verfügungen und Beschlüsse von 

Angestellten, Beamtinnen oder Beamten, 

Kommissionen, gemeindeeigenen Unterneh-

mungen oder Anstalten kann beim Gemein-

derat Beschwerde erhoben werden. 

2 Zur Beschwerde berechtigt ist, wer von einer 

Verfügung oder einem Beschluss berührt wird 

und ein schutzwürdiges eigenes Interesse 

nachweist.  

3 Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage. 

4 Die Beschwerde ist auch zulässig wegen 

Rechtsverzögerung und Rechtsverweige-

rung. 

5 Die Vorschriften der Spezialgesetzgebung 

bleiben vorbehalten. 

§§ 197 f. GG 
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§ 51 Beschwerden an den 

Regierungsrat 

1 Wer stimmberechtigt ist, oder wer von ei-

nem Beschluss berührt wird und ein schutz-

würdiges eigenes Interesse hat, kann beim 

Regierungsrat Beschwerde erheben gegen 

die von den Stimmberechtigten an der Ge-

meindeversammlung oder an der Urne ge-

fassten Beschlüsse. 

2 Gegen letztinstanzliche Beschlüsse der Ge-

meindebehörde kann nur Beschwerde erhe-

ben, wer von einem Beschluss berührt wird 

und ein schutzwürdiges eigenes Interesse 

hat.  

3 Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage.  

4 Die Vorschriften der Spezialgesetzgebung 

bleiben vorbehalten. 

 

    

    

    

XIII  Schlussbestimmungen  

    
§ 52 Aufhebung bisherigen 

Rechts 

Mit dem Inkrafttreten dieser Gemeindeord-

nung sind die Gemeindeordnung vom 

25. September 2000 mit all ihren Änderungen 

und alle dieser Gemeindeordnung wider-

sprechenden Bestimmungen aufgehoben.  

 

    

    

§ 53 Inkrafttreten Diese Gemeindeordnung tritt, nachdem sie 

von der Gemeindeversammlung beschlossen 

und vom Volkswirtschaftsdepartement ge-

nehmigt worden ist, auf den 01.09.2009 in 

Kraft. 

 

    

 

 

Gemeindeordnung genehmigt durch den Gemeinderat 

Dulliken, 18. August 2008 

 

Gemeindeordnung genehmigt durch die Gemeindever-

sammlung 

Dulliken, 15. September 2009  

 

Namens des Einwohnergemeinderates 
 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

Dr. Theophil Frey Andreas Gervasoni 

 

 

Gemeindeordnung genehmigt durch das Volkswirtschaftsde-

partement  

Solothurn, 14. Oktober 2008 
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Finanzreglement der Einwohnergemeinde Dulliken 
 
 
§ 1  Dieses Reglement regelt die Organisation, die Aufgabe und Kompetenzen der 

Finanzkommission (FiKo) der Einwohnergemeinde Dulliken. 
   

 
 

  Grundsatz 
 
 

§ 2  Die FiKo berät den Gemeinderat in sämtlichen finanziellen Belangen. Es steht 
ihr das Recht zu, Anträge zu stellen. 
 
 

§ 3  Sie unterstützt den Gemeinderat bei der Ausarbeitung finanz- und steuerpoliti-
scher Richtlinien und Zielsetzungen. 
 
 

§ 4  Der Gemeinderat hält die FiKo über seine Verhandlungen durch Protokollzu-
stellung auf dem Laufenden. 
 
 

§ 5  Im Sinne einer Dienstleistung bietet die FiKo Ressortleitungen, Kommissionen, 
Verwaltungsabteilungen und Funktionären ihre fachliche Beratung an. 
 
 

§ 6  Die FiKo nimmt weder eine Geschäftsprüfung vor, noch amtet sie als Revi-si-
onsstelle. 

   
 
 

  Organisation 
 
 

§ 7  Die FiKo ist eine ständige Kommission der Einwohnergemeinde Dulliken. Sie 
besteht aus 5 Mitgliedern. Diese werden durch den Gemeinderat gewählt  
(§ 28 GO). 
 
 

§ 8  Von Amtes wegen gehört der Ressortleiter oder die Ressortleiterin Finanzver-
waltung Finanzen der FiKo an; als nicht ordentliches Kommissionsmitglied aller-
dings ohne Stimmrecht. Ihm oder Ihr steht das Recht zu, Kommissionssitzun-
gen einzuberufen, Traktanden zu Kommissionssitzungen einzubringen und An-
träge zu stellen (§ 31.1 GO). Er oder sie fungiert als Bindeglied zwischen FiKo 
und Gemeinderat. Seine oder ihre Aufgabe ist es, die Kommissionsgeschäfte 
im Gemeinderat oder gegebenenfalls an der Gemeindeversammlung zu vertre-
ten. Er oder sie kann sich hierfür nach Absprache mit dem Gemeindepräsidium 
durch den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin oder den 
Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin Finanzverwaltung sekundieren oder ver-
treten lassen. 
 

Als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht gehört der Kommission der Bereichs-
leiter oder die Bereichsleiterin Finanzverwaltung von Amtes wegen an. Ihm o-
der ihr steht das Recht zu, Anträge zu stellen. 
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Der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin ist berechtigt, Mit-
glieder anderer Kommissionen, Beamte, Angestellte oder Chargierte der Ge-
meinde mit beratender Stimme zu Kommissionssitzungen einzuladen  
(§ 31.2 GO).  

   
 
 
 

  Aufgaben und Kompetenzen 
 

 
  Finanzplan 

 
 

§ 9  Die FiKo unterbreitet dem Gemeinderat jeweils bis Ende September Oktober 
den auf 5 Jahre ausgerichteten Finanzplan (rollende Planung). Dieser gibt Aus-
kunft über 
 

 die vorgesehenen Investitionen, 
 den zu erwartenden jährlichen Finanzbedarf und 
 die abzusehende Entwicklung des Nettovermögens oder der Nettoschul-

den.  
 

Er basiert auf dem aktuellen Teuerungsstand, und es wird ihm der für das lau-
fende Jahr beschlossene, aktuelle Steuerfuss zu Grunde gelegt. 
 
 

§ 10  In einem Bericht an den Gemeinderat kommentiert die Kommission das Zahlen-
material, zeigt Tendenzen auf, macht auf Konsequenzen aufmerksam und weist 
auf mögliche Massnahmen hin. 
 
 

§ 11  Genehmigungsinstanz für den Finanzplan ist der Gemeinderat.  
 
 

  

 
 
 

 Voranschlag Budget 

§ 12  Die FiKo erstellt in Zusammenarbeit mit dem Bereichsleiter oder der Bereichs-
leiterin Finanzverwaltung den Voranschlag das Budget. Sie nimmt die Vorbera-
tung des Budgets zu Handen des Gemeinderates vor und führt in diesem Zu-
sammenhang die ihr notwendig erscheinenden Verhandlungen mit den Kom-
missionen, Verwaltungsabteilungen und Funktionären durch. 
 
 

§ 13  Sie ermittelt das Steueraufkommen, welches 
 

 für die Bestreitung der laufenden Aufgaben, 
 für eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionen und 
 für eine vernünftige Entwicklung der Nettoschulden 

 

notwendig ist. Sie stellt dem Gemeinderat zu Handen der Gemeindeversamm-
lung Antrag über Höhe des Steuerfusses. 
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§ 14  Sie unterbreitet dem Gemeinderat den Voranschlag, welcher das Budget, wel-
ches 
 

 die Laufende Rechnung Erfolgsrechnung, 
 die Funktionale Gliederung, 
 die Kostenartenrechnung, 
 das Investitionsprogramm, 
 die Ergebnisdarstellung mit Finanzierungsnachweis sowie 
 den Stellenplan 

 

umfasst, jeweils bis Ende September.  
 
 

§ 15  In einem Bericht informiert sie den Gemeinderat eingehend über 
 

 die generellen Annahmen, die dem Budget zu Grund liegen, 
 die grösseren Projekte, die zur Ausführung gelangen sollen, 
 grössere Anschaffungen, die getätigt werden sollen, 
 veränderte Verhältnisse, die sich kostenmässig auswirken, 
 die Grundlagen des Steuerbudgets und 
 über die erwarteten Ergebnisse. 

 

Sie nimmt darin auch eine Beurteilung des Voranschlages Budgets aus ihrer 
Sicht vor, orientiert über die Budgetberatungen und gibt dem Gemeinderat ge-
gebenenfalls Empfehlungen ab oder stellt Anträge.  
 
 

§ 16  Genehmigungsinstanz für den Voranschlag das Budget ist die Gemeindever-
sammlung.  

 
 

  
 

  Überwachung der Kostenstruktur 
 
 

§ 17  Die FiKo überwacht permanent die Entwicklung der sogenannten Sockelkosten. 
Sie hinterfragt diese und macht den Gemeinderat darauf aufmerksam oder be-
antragt ihm geeignete Massnahmen, wenn ihr diese an sich oder in ihrer Höhe 
nicht oder nicht mehr gerechtfertigt erscheinen. 
 
 

§ 18  Bei Ausgabenbeschlüssen des Gemeinderates, welche ausserhalb des Voran-
schlags Budgets erfolgen, lädt der Gemeinderat in der Regel die FiKo in folgen-
den Fällen zu einer Vernehmlassung über die finanziellen Konsequenzen ein: 
 

 einmalige Ausgaben von über Fr. 100'000.--  
 jährlich wiederkehrende Ausgaben von über Fr. 50'000.--. 

 
 

§ 19 
 
 

 Der Gemeinderat unterbreitet der FiKo alle wichtigen Revisionsvorschläge von 
Gemeindereglementen und Vertragsentwürfen, die sich finanziell auswirken, 
damit diese vor der Beschlussfassung aus ihrer Sicht dazu Stellung nehmen 
und ihm Empfehlungen abgeben oder Anträge stellen kann. 
 
 

§ 20 
 

 Der Gemeinderat lädt die FiKo zu einer Stellungnahme ein, wenn es um Ver-
nehmlassungen der Gemeinde zu eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen 
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 und Verordnungen sowie um Statutenänderungen von Zweckverbänden geht, 
die sich finanziell auswirken.  
 
 

 
 

 Überwachung von Ansätzen und Beiträgen 
 
 

§ 21  Die FiKo überarbeitet in der Regel einmal pro Amtsperiode die Ansätze, welche 
nicht oder nicht abschliessend in der DGO geregelt sind, für 
 

 Spesenersatz 
 Stundenlöhne 

 

und stellt dem Gemeinderat gegebenenfalls bis Ende Dezember Antrag. 
 
 

§ 22  Die FiKo überdenkt periodisch die Regelung bezüglich der Beitragsgewährung 
an  
 

 Private 
 Dorfvereine 
 politische Parteien 
 soziale und wohltätige Institutionen  
 öffentliche Organisationen, 

 

soweit deren Höhe nicht durch Verträge oder andere bindende Regelungen 
festgelegt sind oder in den Zuständigkeitsbereich einer Kommission fallen. Sie 
unterbreitet dem Gemeinderat gegebenenfalls jeweils spätestens im Rahmen 
der Budgetrunde ihre diesbezüglichen Vorschläge.  

 
 

  
 
 
 

 
 

 Schlussbestimmungen 
 
 

   Inkraftsetzung 
 
 

  Genehmigt durch den Gemeinderat am 28. Oktober 1991. 
Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 16. Dezember 1991. 
 
Dieses Reglement trat auf den 1. Januar 1992 in Kraft. 
 
 
Teilrevision genehmigt durch den Gemeinderat am 8. November 2010. 
Teilrevision genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 13. Dezember 
2010.  
 
Das revidierte Reglement tritt auf den 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
Dr. Theophil Frey Andreas Gervasoni 
 
 
 

 



Stellenplan per 1. Januar 2017  Beilage 6 
 
Haupt- und nebenamtliches Verwaltungs- und Betriebspersonal (ohne Lehrerschaft, Funktionäre, Chargierte und im Stundenlohn Entschädigte) 
 

 
G:\Gemeindeverwaltung\Budgets\Budget 2017\Stellenplan 2017, 17.08.16.docx 

Gliederung Person Bemerkungen Stellenpro zente Vorjahr Veränderung

nach Personen A erni U rs 8 0 % 80% 0%

A ckle Jörg 10 0 % 100% 0%

B ischof  Est her 10 0 % 100% 0%

B olliger  C hrist ina Pensenredukt ion 8 0 % 100% -20%

B ühler  B rig it t e 2 .0  Ent .- Lekt . 6 % 6% 0%

D iet schi Pat r ik 10 0 % 100% 0%

D inkel Jeanet t e 50 % 50% 0%

Fahrni R it a 70 % 70% 0%

Frey Pet er 10 0 % 100% 0%

Herzog  St ef anie 8 0 % 80% 0%

Gert sch Ev 10 0 % 90% 10%

Gervasoni A ndreas 10 0 % 100% 0%

Izzo  M aria 10 0 % 100% 0%

Kuhn A lexandra 9 0 % 90% 0%

Oguz Sagra 8 0 % 80% 0%

Peier  C orinne 6 0 % 60% 0%

Leibbach D aniela 10 0 % 100% 0%

M anco  A nit a A usg leich R edukt ion C h. B o ll iger 3 0 % 20% 10%

M oll A ndreas 10 0 % 100% 0%

M oser Sara 8 0 % 80% 0%

M üller  F rank 10 0 % 100% 0%

M üller  Isabelle 1.0  Ent .- Lekt . 3 % 3% 0%

N aydowski St ef f en 6 0 % 60% 0%

N iederhauser D aniela 1.0  Ent .- Lekt . 3 % 3% 0%

R hiner D aniel 10 0 % 100% 0%

R ichner B enjamin 10 0 % 100% 0%

Tonet  F ranco 10 0 % 100% 0%

V inciguerra St ef ania 6 0 % 60% 0%

V ogt  Lyd ia 4 0 % 40% 0%

W eidmann Tob ias 10 0 % 100% 0%

W yss Pet er 10 0 % 100% 0%

Zumst eg  A drian 10 0 % 100% 0%

D isponibel Einwohnerkont ro lle, Int egrat ion 2 0 % 0% 20%

D isponibel R eg ionaler  Soz iald ienst  SON 4 0 % 20% 20%

Total 2533% 2493% 40%

nach Abteilungen (hat informativen Charakter) Gruppe Pensum Summe Vorjahr Veränderung

Ve r wa l t ungsl e i t ung Gervasoni Andreas 0220 20.00% 2 0 % 2 0 % 0%

Fi na nz v e r wa l t ung mit  St euerverwalt ung, GebührenwesenGervasoni Andreas 0210 20.00%

und Inf ormat ik Leibbach Daniela 0210 100.00%

Bolliger Christ ina 0210 80.00%

Manco Anit a 0210 30.00% 2 3 0 % 2 4 0 % -10%

Ge me i nde sc hr e i be r e i mit  Einwohnerkont rolle Gervasoni Andreas 0220 60.00%

und Best at t ungsamt Bischof  Est her 0220 100.00%

Disponibel Einwohnerkont r./ Int egrat ion 0220 20.00%

Kuhn Alexandra 0220 50.00% 2 3 0 % 2 10 % 20%

Ba uv e r wa l t ung Richner Benjamin 0222 100.00%

Vinciguerra St ef ania 0222 60.00% 16 0 % 16 0 % 0%

S c hul v e r wa l t ung Schulleit ung und Müller Frank 2190 100.00%

Schulsekret ar iat Bühler Brigit t e 2190 7.00%

Müller Isabelle 2190 3.00%

Naydowski St ef f en 2190 60.00%

Niederhauser Daniela 2190 3.00%

Peier Corinne 2190 60.00% 2 3 3 % 2 3 3 % 0%

S c hul soz i a l a r be i t Schulsozialarbeit Oguz Sagra 2190 80.00%

Moser Sara 2190 20.00% 10 0 % 10 0 % 0%

Re gi ona l e r  S oz i a l - gest zliche Sozialhilf e, Asylwesen Tonet  Franco 5726 100.00%

di e nst  S ON Kindes- und Erwachsenenschut z Aerni Urs 5726 80.00%

AHV-Zeigst elle und Arbeit samt Kuhn Alexandra 5726 40.00%

Dinkel Jeanet t e 5726 50.00%

Fahrni Rit a 5726 70.00%

Frey Pet er 5726 100.00%

Gert sch Ev 5726 100.00%

Herzog St ef anie 5726 80.00%

Izzo Maria 5726 100.00%

Moser Sara 5726 60.00%

Vogt  Lydia 5726 40.00%

Disponibel 5726 40.00% 8 6 0 % 8 3 0 % 30%

Ha uswa r t ung S c hul a nl a ge n Diet schi Pat r ik 2170 100.00%

Weidmann Tobias 2170 100.00% 2 0 0 % 2 0 0 % 0%

We r k hof Wyss Pet er 6153 100.00%

Ackle Jörg 6153 100.00%

Moll Andreas 6153 100.00%

Rhiner Daniel 6153 100.00%

Zumst eg Adrian 6153 100.00% 5 0 0 % 5 0 0 % 0%

Total 2533% 2493% 40%
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